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Prospekt  

nach Schema D des Kapitalmarktgesetzes 2019 (KMG 2019) 

über das öffentliche Angebot von bis zu 207.368 Stück auf Namen lautender Stückaktien  

 

Datum: 22.04.2021 

 

Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Prospekt gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prü-

fung des Prospektes durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) im Rahmen der diesbezüglichen 

gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Prospekt ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und 

Verständlichkeit gemäß Art. 20 Abs 4 VO (EU) 2017/1129. Die Inhalte von zitierten Webseiten (Hy-

perlinks) sind nicht Inhalt dieses Prospekts und wurden auch nicht von der FMA geprüft. 

Die Billigung durch die FMA ist nicht als Empfehlung der Emittentin oder der angebotenen Aktien, 

die Gegenstand dieses Prospekts sind, zu verstehen. Potentielle Anleger*innen sollten ihre eigene 

Beurteilung der Eignung einer Investition in die angebotenen Aktien vornehmen. 

Der Prospekt wird erforderlichenfalls gemäß den Bestimmungen des § 12 Abs 4 iVm § 6 KMG 2019 

durch einen oder mehrere Nachträge zum Prospekt aktualisiert, wenn zwischen der Kontrolle des 

Prospekts und dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots wichtige neue Umstände oder 

wesentliche Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten auftreten oder festgestellt werden, die die Be-

wertung der Wertpapiere beeinflussen könnten. 
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HINWEISE 

Dieser Prospekt wurde von der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel ("oekostrom AG" 

oder die "Emittentin") im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von auf Namen lautenden 

Stückaktien der Emittentin ("Aktien" und jede einzeln eine "Aktie") in Österreich nach Maßgabe von 

§ 12 Abs 3 iVm Schema D KMG 2019 im Gesamtgegenwert im EWR von weniger als fünf Millionen Euro 

erstellt. Er dient ausschließlich dem Zweck, potenziellen Anleger*innen Informationen zur Verfügung 

zu stellen, die entsprechend den Merkmalen der Emittentin und der im Rahmen des Angebots ausge-

gebenen bis zu 207.368 Stück neuen Aktien (die "angebotenen Aktien") erforderlich sind, damit Anle-

ger*innen sich ein fundiertes Urteil über die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die Finanzlage, 

die Gewinne und Verluste und die Zukunftsaussichten der Emittentin und die mit den angebotenen 

Aktien verbundenen Rechte bilden können. Die Vervielfältigung und Verbreitung der Informationen zu 

einem anderen Zweck als dem Erwerb von angebotenen Aktien sind unzulässig. 

Dieser Prospekt ist in Verbindung mit den dazugehörigen Nachträgen (sofern es welche gibt) zu lesen. 

Die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben stammen von der Emittentin oder anderen im Prospekt 

ausgewiesenen Quellen. 

Niemand ist berechtigt, irgendwelche Angaben oder Zusicherungen in Zusammenhang mit der Aus-

gabe und dem Verkauf von angebotenen Aktien zu machen, die nicht im vorliegenden Prospekt ent-

halten sind. Sofern solche Angaben oder Zusicherungen dennoch gemacht oder gegeben werden, darf 

sich niemand auf diese verlassen. Die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben sind nur zum am Deck-

blatt angeführten Datum dieses Prospekts oder seiner letzten Änderung gültig, unabhängig davon, 

wann dieser Prospekt übergeben oder sonst zur Verfügung gestellt wurde. Insbesondere soll weder 

durch eine spätere Übergabe oder Zur-Verfügung-Stellung dieses Prospekts noch durch das Angebot, 

den Verkauf oder die Lieferung der angebotenen Aktien der Eindruck erweckt werden, dass sich nach 

dem Datum dieses Prospekts, seiner letzten Änderung oder, falls dies früher ist, das Datum auf das 

sich die entsprechende im Prospekt enthaltene Information bezieht, keine Umstände eingetreten sind, 

die zu nachteiligen Änderungen bezüglich der Geschäftstätigkeit oder der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Emittentin oder ihrer Tochter- und Beteiligungsunternehmen geführt haben oder füh-

ren könnten. Dies gilt ungeachtet der Verpflichtung der Emittentin, jeden wichtigen neuen Umstand 

oder jede wesentliche Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen An-

gaben, die die Beurteilung der angebotenen Aktien beeinflussen könnten und die zwischen der Billi-

gung des Prospekts und dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots auftreten oder festgestellt 

werden, in einem Nachtrag zum Prospekt zu nennen.   

Das Angebot, in dessen Rahmen Aktien ausgegeben werden, umfasst (i) ein öffentliches Bezugsange-

bot, in dessen Rahmen bestehende Aktionär*innen der Emittentin die Möglichkeit haben, Aktien durch 

Ausübung ihrer Bezugsrechte ("Bezugsrechte" und jedes einzeln ein "Bezugsrecht") zu zeichnen (das 

"Bezugsangebot") und (ii) ein öffentliches Angebot von angebotenen Aktien, die im Rahmen des Be-

zugsangebots nicht durch Ausübung von Bezugsrechten gezeichnet wurden, an Privatanleger*innen 

und institutionelle Investor*innen in der Republik Österreich (das "Folgeangebot" – Bezugsangebot 

und Folgeangebot gemeinsam das "Angebot"). 

Das Bezugsverhältnis beträgt 6:1, d.h. sechs bestehende Aktien der Emittentin berechtigen die / den 

betreffende*n Aktionär*in zum Bezug von einer angebotenen Aktie. Der Preis pro Aktie, zu dem 
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bestehende Aktionär*innen im Rahmen des Bezugsangebots angebotene Aktien zeichnen können (der 

"Bezugspreis"), beträgt EUR 19,75. 

Die Frist, innerhalb derer Bezugsrechte auf angebotene Aktien ausgeübt werden können, beginnt am 

28.04.2021 und endet am 26.05.2021 (die "Bezugsfrist"). 

Im Rahmen des Bezugsangebots sind Zeichnungsscheine bis längstens 26.05.2021 (einlangend) an die 

Emittentin zu übermitteln. 

Die Frist, innerhalb derer die im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichneten angebotenen Aktien 

im Rahmen des Folgeangebots zum Kauf angeboten werden, beginnt am 27.05.2021 und endet am 

30.07.2021 (die "Angebotsfrist"). Der Preis, zu dem die angebotenen Aktien im Rahmen des Folgean-

gebots angeboten und verkauft werden (der "Angebotspreis"), beträgt EUR 21,50. 

Im Rahmen des Folgeangebots sind Zeichnungsscheine bis längstens 30.07.2021 (einlangend) an die 

Emittentin zu übermitteln. 

Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Angabe von Gründen die Bezugsfrist und 

/ oder die Angebotsfrist zu verlängern oder das Bezugsangebot und / oder das Folgeangebot abzubre-

chen. Die Emittentin hat ferner das Recht, Zeichnungserklärungen für die angebotenen Aktien jeder-

zeit und ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen.  

Im Rahmen des Folgeangebots behält sich die Emittentin außerdem das Recht vor, weniger als die im 

Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichneten angebotenen Aktien anzubieten sowie Aktien bis zum 

noch verbliebenen Gesamtemissionsvolumen an folgende Gruppen bevorzugt zuzuteilen: (i) an beste-

hende Aktionär*innen, (ii) an Mitarbeiter*innen der oekostrom AG-Gruppe und (iii) an Kund*innen 

der oekostrom AG-Gruppe. Zwischen diesen Gruppen erfolgt keine feste Reihung. Generell nimmt der 

Vorstand im eigenen Ermessen eine Zuteilung  nach Verfügbarkeit und unter Bedachtnahme darauf 

vor, dass die oekostrom AG eine breitgestreute Aktionär*innenstruktur anstrebt und weiterhin ein 

unabhängiges Unternehmen außerhalb des Einflusses bestehender Energieerzeugungs- bzw Versor-

gungsunternehmen, insbesondere solcher, die noch auf fossile Energieträger zurückgreifen, bleiben 

will. 

Das endgültige Emissionsvolumen wird von der Emittentin voraussichtlich am 02.08.2021 festgelegt. 

Es wird am selben Tag auf der Internet-Seite der Emittentin elektronisch veröffentlicht. 

Die Angaben in diesem Prospekt sind nicht als rechtliche, wirtschaftliche oder steuerliche Beratung 

auszulegen. Es wird jeder/m Anleger*in ausdrücklich empfohlen, vor dem Erwerb von Aktien eigene 

Berater*innen zu konsultieren. Anleger*innen sollten eine eigenständige Beurteilung der rechtlichen, 

steuerlichen, finanziellen und sonstigen Folgen der mit dem Erwerb der Aktien verbundenen Risiken 

durchführen. 

ANLEGER*INNEN, DIE EINE INVESTITONSENTSCHEIDUNG TREFFEN, HABEN SICH AUF IHRE EIGENE EIN-

SCHÄTZUNG ÜBER DIE EMITTENTIN EINSCHLIESSLICH DER VORTEILE UND RISIKEN, DIE MIT EINEM IN-

VESTMENT IN DIE EMITTENTIN VERBUNDEN SIND, ZU VERLASSEN. JEDE ENTSCHEIDUNG ZUM KAUF 

ODER ZUM BEZUG VON AKTIEN DER EMITTENTIN SOLLTE AUSSCHLIESSLICH AUF DIESEM PROSPEKT 

BERUHEN, WOBEI ZU BEDENKEN IST, DASS JEDE ZUSAMMENFASSUNG ODER BESCHREIBUNG RECHT-

LICHER BETIMMUNGEN, GESELLSCHAFTSRECHTLICHER STRUKTUREN ODER VON 
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VERTRAGSVERHÄLTNISSEN, DIE IN DIESEM PROSPEKT ENTHALTEN SIND, NUR DER INFORMATION DIE-

NEN UND NICHT ALS RECHTS- ODER STEUERBERATUNG BETREFFEND DIE AUSLEGUNG DER DURCH-

SETZBARKEIT IHRER BESTIMMUNGEN ODER BEZIEHUNGEN ANGESEHEN WERDEN KANN. 

Aktien der Emittentin dürfen in keinem anderen Land als Österreich öffentlich oder sonst unter Um-

ständen angeboten werden, die eine Prospektpflicht, Registrierung oder Zulassung erfordern könnten. 

Dieser Prospekt darf in keinem Land außerhalb Österreichs veröffentlicht oder zur Verfügung gestellt 

werden, in dem Vorschriften über die Registrierung, Zulassung oder sonstige Vorschriften im Hinblick 

auf ein öffentliches Angebot von Wertpapieren bestehen oder bestehen könnten.  

Mit der gegenständlichen Emission wird der Gesamtgegenwert von EUR 5 Millionen von Wertpapieren 

oder Veranlagungen innerhalb von 12 Monaten gemäß § 12 Abs 3 KMG 2019 weder erreicht noch 

überschritten. Die Emittentin erstellt daher einen vereinfachten Prospekt nach Schema D. 

Dieser Prospekt berechtigt nicht zur Zulassung an einem geregelten Markt. 

CONDA GmbH, Liechtensteinstraße 111-115, 1090 Wien ("CONDA"), wird im Zuge des Angebots be-

stimmte Informationen zur Emittentin, zu den angebotenen Aktien und zum Angebot zur Verfügung 

stellen und wird das Angebot bewerben. Das kann etwa im Weg von Newslettern oder Postings erfol-

gen. CONDA wird jedoch selbst keine Zeichnungsaufträge oder sonstige Aufträge iSd § 3 Abs 2 Z 3 WAG 

2018 entgegennehmen oder weiterleiten. Die Auftragserteilung wird ausschließlich unmittelbar zwi-

schen Anleger*in und Emittentin erfolgen. 

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN 

Dieser Prospekt enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. In manchen Fällen können diese zu-

kunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Ausdrücken erkannt werden, 

wie beispielsweise "glauben", "schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "abzielen", 

"können", "werden", "annehmen", "davon ausgehen", "anpeilen", "planen", "fortfahren" oder "sol-

len". Ebenso können zukunftsgerichtete Aussagen an einer negativen Formulierung von den zuvor ge-

nannten Wörtern oder Varianten solcher Ausdrücke oder einer vergleichbaren Ausdrucksweise oder 

durch die Erörterung von Strategien, Plänen, Zielen, zukünftigen Ereignissen oder Absichten erkannt 

werden.  

Die in diesem Prospekt enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen schließen alle Aussagen mit ein, die 

sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Das gilt insbesondere für Aussagen über 

die Absichten, Ansichten oder derzeitigen Erwartungen der Emittentin, die unter anderem das Ergeb-

nis der Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage, die Kapitalisierung, die Liquidität, den Ausblick, das 

Wachstum, die Strategien und die Dividendenpolitik sowie den Industriezweig und die Märkte, in de-

nen die Emittentin oder ihre Tochter- und Beteiligungsunternehmen tätig sind, betreffen. Ihrer Natur 

nach umfassen zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken sowie Unsicherheiten, 

weil sie sich auf Ereignisse, Entwicklungen und Umstände beziehen, die in der Zukunft eintreten oder 

nicht eintreten können. Solche Risiken und Unsicherheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen 

Ergebnisse, Leistungen und erreichten Ziele der Emittentin oder die Branchenergebnisse wesentlich 

von den durch solche zukunftsbezogenen Aussagen ausdrücklich oder implizit umschriebenen Ergeb-

nissen, Leistungen oder Zielen einschließlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

oder ihrer Tochter- und Beteiligungsunternehmen abweichen oder negativer ausfallen können. 
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Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Zusicherungen einer künftigen Wertentwicklung. Potenzielle 

Anleger*innen sollten sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. 

Viele Faktoren können dafür verantwortlich sein, dass sich die tatsächlichen Erträge, die Wertentwick-

lung oder die Erfolge der Emittentin wesentlich von künftigen Erträgen, Wertentwicklungen oder Er-

folgen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen in Aussicht gestellt oder impliziert werden, un-

terscheiden. Die aus Sicht der Emittentin wesentlichsten dieser Faktoren werden unter "Risikofakto-

ren" (siehe dazu insbesondere unten in Kapitel 3.5.2) genauer beschrieben. 

Sollte ein Risiko oder sollten mehrere der in diesem Prospekt beschriebenen Risiken eintreten oder 

sollte sich eine der zu Grunde liegenden Annahmen oder Einschätzungen als unrichtig herausstellen, 

kann die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin oder ihrer Tochter- und Be-

teiligungsunternehmen wesentlich von den in diesem Prospekt als erwartet, vermutet oder geschätzt 

beschriebenen abweichen. Die Emittentin beabsichtigt keine Aktualisierung der in diesem Prospekt 

enthaltenen Informationen nach dem Ende des Angebots. 

EINSICHTNAHME IN DOKUMENTE    

Dieser Prospekt sowie sämtliche allfälligen Nachträge dazu werden vom Tag der Veröffentlichung die-

ses Prospekts bis zum Ende seiner Gültigkeit während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos am Sitz 

der Emittentin, oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel, Laxenburger Straße 2, 1100 Wien, 

zur Verfügung gestellt.  

Zusätzlich wird der Prospekt gemäß § 8 Abs 3 Z 3 KMG 2019 auf der Internet-Seite der Emittentin 

("https://aktie.oekostrom.at/kapitalerhoehung") zur Verfügung gestellt und für mindestens 10 Jahre 

zugänglich bleiben. 
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1. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS / GLOSSAR 

Agio der über den anteiligen Betrag der jeweiligen Stück-
aktie(n) am Grundkapital der Emittentin hinausge-
hende Aufschlag bei der Ausgabe der angebotenen 
Aktien 

AktG Bundesgesetz über Aktiengesellschaften (Aktienge-
setz – AktG) 

Aktien auf Namen lautende Stückaktien der Emittentin 

Angebot das aus dem Bezugsangebot und dem Folgeangebot 
bestehende Angebot von Aktien 

Angebotene Aktien die im Rahmen des Angebots ausgegebenen bis zu 
207.368 Stück neuen Aktien, wobei es sich um 
Stammaktien handelt 

Angebotspreis der Preis, zu dem die angebotenen Aktien im Rah-
men des Folgeangebots angeboten und verkauft 
werden 

Art Artikel 

Ausgleichsenergiekosten die Umlage der Abrufkosten der Regelenergie auf 
die verschiedenen Akteure im Stromnetz  

Back-to-back Beschaffung die Rückdeckung von kundenseitig kontrahierten 
Energiemengen mit dem Ziel, das Preis- und Men-
genrisiko zu minimieren 

Bezugsangebot  das Angebot von 207.368 auf Namen lautenden 
Stückaktien der Emittentin im Rahmen eines Be-
zugsangebots an bestehende Aktionär*innen der 
Emittentin im Verhältnis von 6:1 (d.h. sechs beste-
hende Aktien der Emittentin berechtigen die / den 
betreffende*n Aktionär*in zum Bezug von einer an-
gebotenen Aktie) 

Bezugspreis der Preis pro Aktie, zu dem bestehende Aktionär*in-
nen im Rahmen des Bezugsangebots angebotene 
Aktien zeichnen können 

Bezugsrecht das Recht bestehender Aktionär*innen der oe-
kostrom AG zum Bezug der angebotenen Aktien 

CZK Tschechische Kronen 

CONDA CONDA GmbH, eine nach österreichischem Recht 
errichtete Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
mit Sitz in Wien, eingetragen im Firmenbuch des 
Handelsgerichts Wien zu FN 388264b, und der 
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Geschäftsanschrift Liechtensteinstraße 111-115, 
1090 Wien. Der Gegenstand des Unternehmens ist 
die Unternehmensberatung sowie Bereitstellung ei-
ner Plattform zur Eigenkapitalfinanzierung mittels 
Crowdinvesting 

EAG Geplantes Bundesgesetz über den Ausbau von Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen (Erneuerbaren-Aus-
bau-Gesetz – EAG). Der Ministerratsbeschluss für 
das Gesetz ist am 17.03.2021 erfolgt; es ist jedoch 
im Zeitpunkt der Billigung dieses Prospekts noch 
kein Gesetzesbeschluss im Nationalrat erfolgt 

EBIT Ergebnis vor Zinsen und Steuern 

E-CONTROL Energie-Control Austria für die Regulierung der 
Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft mit Sitz in 1010 
Wien, Rudolfsplatz 13a 

EEX European Energy Exchange, führende Energiebörse 
mit Sitz in Leipzig 

Eigenkapitalquote Die Eigenkapitalquote gibt das Verhältnis von Eigen-
kapital zum Gesamtkapital eines Unternehmens an. 
Sie ergibt sich aus der Division des Eigenkapitals 
durch das Gesamtkapital 

EK-Rentabilität Die Eigenkapitalrentabilität (EK-Rentabilität) gibt an, 
wie sich das Eigenkapital innerhalb einer Berichtspe-
riode verzinst hat. Sie ergibt sich aus der Division des 
Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
(EGT) durch das Eigenkapital 

Emittentin oekostrom AG 

EstG Bundesgesetz vom 7. Juli 1988 über die Besteuerung 
des Einkommens natürlicher Personen (Einkom-
mensteuergesetz 1988 - EStG 1988) 

EUR Euro 

EURIBOR Euro Interbank Offered Rate, ein repräsentativer In-
terbankenzinssatz für Termingelder in Euro mit ei-
ner Laufzeit von 1 Woche bis zu 12 Monaten 

FMA die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde, 
Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien 

Folgeangebot das an Privatanleger*innen und institutionelle In-
vestor*innen in der Republik Österreich gerichtete 
öffentliche Angebot von angebotenen Aktien, die im 
Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichnet 
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wurden 

Gesamtrentabilität Die Gesamtrentabilität gibt an, wie sich das Gesamt-
kapital innerhalb einer Berichtsperiode verzinst hat. 
Sie ergibt sich aus der Division des EBIT durch das 
Gesamtkapital 

Geschäftsbereich Handel Der Handel mit Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen, der in der oekostrom Handels GmbH orga-
nisiert ist 

Geschäftsbereich Produktion Die Produktion von Strom aus erneuerbaren Ener-
giequellen in Kraftwerken, die in der oekostrom Pro-
duktions GmbH, in Tochter- und Enkelgesellschaften 
der oekostrom Produktions GmbH sowie in der oe-
kostrom Slovakia s.r.o. organisiert ist 

Geschäftsbereich Vertrieb Der Verkauf von Strom aus erneuerbarer Energie 
und Gas mit bis zu 100 % Biogasbeimischung, der in 
der oekostrom GmbH für Vertrieb, Planung und 
Energiedienstleistungen organisiert ist 

GW bzw. GWh Gigawatt bzw. Gigawattstunden 

iHv in Höhe von 

IT Informationstechnologie wie beispielsweise Server, 
Computer, Datennetze, Datenspeicher, Schaltanla-
gen, Kommunikationsanlagen 

KMG 2019 Bundesgesetz über das öffentliche Anbieten von 
Wertpapieren und anderen Kapitalveranlagungen 
(Kapitalmarktgesetz 2019 – KMG 2019) 

kW bzw. kWh Kilowatt bzw. Kilowattstunden 

MW bzw. MWh Megawatt bzw. Megawattstunden 

MWp Megawatt peak (Nennleistung unter Standardtest-
bedingungen) 

Namensaktie auf Namen lautende Aktien 

Nettoverschuldung die Nettoverschuldung ergibt sich aus Verbindlich-
keiten gegenüber Kreditinstituten abzüglich liquider 
Mittel 

Nettoverschuldungsgrad der Nettoverschuldungsgrad ergibt sich aus Netto-
verschuldung dividiert durch Eigenkapital 

oekostrom AG oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel, 
eine nach österreichischem Recht errichtete Aktien-
gesellschaft mit Sitz in Wien, eingetragen im 
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Firmenbuch des Handelsgerichts Wien zu FN 
183552f, und der Geschäftsanschrift Laxenburger 
Straße 2, 1100 Wien 

oekostrom AG-Gruppe oekostrom AG und ihre konsolidierten Tochter- und 
Beteiligungsgesellschaften  

Parndorf Repowering Das Projekt zur Entwicklung des Windpark Parndorf 
Repowering 

Prospekt dieser vereinfachte Prospekt gemäß Schema D 
KMG 2019 

p75 der p75-Wert ist ein Begriff aus der Überschrei-
tungswahrscheinlichkeit und wird von Gutachtern 
regelmäßig im Rahmen der Abschätzung eines zu-
künftigen, erwarteten Windenergieertrags verwen-
det; dieser sagt aus, dass mit einer Wahrscheinlich-
keit von 75 % der prognostizierte langjährig mitt-
lere Jahresenergieertrag nicht unterschritten wird  

Repowering der Ersatz von bestehenden (Windkraft-)Anlagen 
durch größere, leistungsfähigere Anlagen am glei-
chen Standort 

Satzung  die Satzung der oekostrom AG 

Stückaktie nennbetragslose Aktien, die am Grundkapital je-
weils in gleichem Umfang beteiligt sind, wobei sich 
der Anteil nach der Zahl der ausgegebenen Aktien 
bestimmt 

volumengewichteter  
Durchschnittskurs 

Der volumengewichtete Durchschnittskurs wird be-
rechnet, indem die Anzahl der gekauften Aktien mit 
dem jeweiligen Kurs multipliziert wird, in der Folge 
die Summe aus allen Transaktionen im Betrach-
tungszeitraum gebildet wird und diese Summe an-
schließend durch die Gesamtzahl der im Betrach-
tungszeitraum gehandelten Aktien dividiert wird. 

Durch die Verwendung eines Durchschnittskurses 
anstatt zB eines Stichtagskurses soll die Auswirkung 
von einzelnen Transaktionen auf die Kursangabe 
verringert werden. Durch die Gewichtung wird der 
Effekt von kleinen Transaktionen zu besonders ho-
hen oder niedrigen Preisen auf den Durchschnitt 
verringert. 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des UVP-G 

UVP-G Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträg-
lichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 

https://www.wind-lexikon.de/cms/lexikon/105-lexikon-u/169-ueberschreitungswahrscheinlichkeit.html
https://www.wind-lexikon.de/cms/lexikon/105-lexikon-u/169-ueberschreitungswahrscheinlichkeit.html
https://www.wind-lexikon.de/cms/lexikon/94-lexikon-j/496-jahresenergieertrag.html
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2000 – UVP-G 2000 

WAG 2018 

 

Bundesgesetz über die Beaufsichtigung von Wertpa-
pierdienstleistungen (Wertpapieraufsichtsgesetz 
2018 – WAG 2018) 

Windpark Parndorf 1 

 

Windpark im Gemeindegebiet von Parndorf (Bur-
genland) mit fünf Windkraftanlagen des Typs NEG 
Micon à 1,5 MW im Eigentum der oekostrompark 
Parndorf sieben GmbH & Co KG. Der Windpark soll 
voraussichtlich im Jahr 2023 vollständig durch den 
Windpark Parndorf Repowering ersetzt werden 

Windpark Parndorf 2 

 

Windpark im Gemeindegebiet von Parndorf (Bur-
genland) mit acht Windkraftanlagen des Typs GE à 
1,5 MW im Eigentum der oekostrompark Parndorf 
sieben GmbH & Co KG. Der Windpark soll voraus-
sichtlich im Jahr 2023 vollständig durch den Wind-
park Parndorf Repowering ersetzt werden 

Windpark Parndorf Repowering 

 

Geplanter Windpark im Gemeindegebiet von Parn-
dorf (Burgenland) im Eigentum der oekostrompark 
Parndorf sieben GmbH & Co KG, der die Windparks 
Parndorf 1 und Parndorf 2 voraussichtlich im Jahr 
2023 vollständig ersetzen soll. Derzeit ist ein Projekt 
mit sieben Windkraftanlagen des Typs Vestas V126 
mit einer Gesamtleistung von 25,15 MW genehmigt 
(Zl. 5/G.UVP-10075-43-2016). Es läuft ein Ände-
rungsverfahren nach §18b UVP-G zur Optimierung 
des Parklayouts, deren positive Genehmigung zu ei-
ner Erhöhung der Gesamtleistung am Standort 
Parndorf von derzeit rund 20 MW auf rund 27 MW 
führen würde 
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2. ZUSAMMENFASSUNG 

2.1  EINLEITENDE WARNHINWEISE  

Warnhinweis 

Diese Zusammenfassung ist als Einleitung zum Prospekt zu verstehen. Sie enthält in knapper Form 
eine Zusammenfassung der wesentlichsten Informationen des Prospekts. Potentielle Anleger*innen 
sollten jede Entscheidung zur Anlage in die angebotenen Aktien auf die Prüfung des gesamten Pros-
pekts einschließlich seiner ausdrücklich einbezogenen Anlagen als auch auf etwaige Nachträge zu 
diesem Prospekt stützen. Potentielle Anleger*innen sollten sich bewusst sein, dass ein Investment 
in Aktien immer mit Risiken verbunden ist und die Anleger*innen bei negativen Entwicklungen der 
Emittentin das gesamte angelegte Kapital oder einen Teil davon verlieren könnten. 

Personen, die diese Zusammenfassung vorgelegt und übermittelt haben, können zivilrechtlich haft-
bar gemacht werden. Dies jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig 
oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit anderen Teilen des Prospekts gelesen wird oder 
wenn sie zusammen mit anderen Teilen des Prospekts nicht die nötigen Basisinformationen vermit-
telt, die für potentielle Anleger*innen eine Entscheidungshilfe darstellen würden. 

2.2  ANGABEN ZUR EMITTENTIN UND EINER / M ETWAIGEN GARANTIEGEBER*IN 

Grundlegende Informationen zur Emittentin 

Der vollständige Firmenname der Emittentin lautet "oekostrom AG für Energieerzeugung und -han-
del". Die oekostrom AG ist eine nach österreichischem Recht errichtete Aktiengesellschaft mit Sitz 
in Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien zu FN 183552f, und der Geschäfts-
anschrift Laxenburger Straße 2, 1100 Wien. 

Die oekostrom AG ist an den folgenden Unternehmen unmittelbar zu je 100 Prozent beteiligt:  

• oekostrom GmbH für Vertrieb, Planung und Energiedienstleistungen, Wien,  

• oekostrom Handels GmbH, Wien,  

• oekostrom Produktions GmbH, Wien, und  
• oekostrom Slovakia s.r.o., Bratislava, Slowakei. 

Die oekostrom AG ist das Mutterunternehmen der oekostrom AG-Gruppe. Der operative Geschäfts-
betrieb der oekostrom AG-Gruppe für die vier Geschäftsbereiche Vertrieb, Energiedienstleistungen, 
Handel und Produktion wird über die oben genannten zu 100 % im Eigentum der Emittentin befind-
lichen Gruppengesellschaften erbracht. 

Die oekostrom Produktions GmbH hält als Zwischenholding ihrerseits mehrere Beteiligungen an 
Kraftwerksprojekten, die in Projektgesellschaften organisiert sind. 

Es gibt keine Personen, die das Angebot fest übernommen haben oder dafür garantieren. 

Geschichte sowie Zukunftsaussichten des Unternehmens 

Es handelt sich bei der oekostrom AG um eine Aktiengesellschaft mit breitgestreuter Aktionär* 
innenstruktur, die im Eigentum von aktuell mehr als 2.000 Aktionär*innen steht. Die oekostrom AG-
Gruppe ist seit ihrer Gründung Produzentin und Anbieterin von Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen. Seit 2016 bietet die Gesellschaft ergänzend zu Strom auch ein Wärmeprodukt (Gas mit bis 
zu 100 % Biogasanteil) an. 

Die oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel wurde im Jahr 1999 gegründet. In weiterer 
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Folge entwickelte das Unternehmen ein eigenes Stromprodukt aus 100% erneuerbarer Erzeugung, 
dass 2001 vom Umweltministerium mit dem österreichischen Umweltzeichen UZ 46 ausgezeichnet 
wurde. Im Juni 2003 wurde der erste Windpark der oekostrom AG-Gruppe, der Windpark Parndorf 
1, in Betrieb genommen im Jahr 2004 folgte der Windpark Parndorf 2.  

Im Jahr 2008 erreichte das Unternehmen einen Stand von rund 10.000 Kunden im Bereich der 
Stromkunden-Versorgung. Gleichzeitig traten diverse operative Probleme, unter anderem im Be-
reich einer Tochtergesellschaft und der Abrechnung der Stromkunden zu Tage. Im Zuge dessen 
musste die Emittentin mehrere Beteiligungen (Biogasanlagen, Kraftwerk Triebentalbach) wieder 
verkaufen. 

Im Jahr 2013 konnte die oekostrom AG mit der Hofer KG die erste Stromvertriebskooperation im 
österreichischen Einzelhandel umsetzen, weitere Kooperationen mit der Kronen Zeitung und der 
VKI-Aktion Energiekosten-Stopp folgten. Im Jahr 2016 erweiterte die oekostrom AG-Gruppe ihr An-
gebot um ein Wärmeprodukt (Gas mit bis zu 100% Biogasbeimischung) und veröffentlichte in Folge 
die erste freiwillige Gaskennzeichnung in Österreich.  

Die oekostrom AG-Gruppe versorgt derzeit knapp 80.000 Kund*innen (Stand 31.12.2020) mit rund 
301 GWh Strom aus 100 % erneuerbaren Quellen und mit rund 54 GWh Gas mit bis zu 100 % Bio-
gasanteil. Externe Handelspartner*innen werden mit rund 520 GWh Strom aus erneuerbaren Quel-
len beliefert. Zudem betreibt die oekostrom AG-Gruppe eigene Wind- und Solarkraftwerke mit einer 
Leistung von rund 55 MW. 

Zu den Zielen für die nächsten Jahre zählen der kontinuierliche Ausbau der Kund*innenbasis im 
Energievertrieb von derzeit rund 80.000 auf bis zu 100.000 Kund*innen und der kontinuierliche Aus-
bau des Kraftwerksportfolios insbesondere in den Bereichen Wind- und Solarenergie von derzeit 
rund 55 MW auf rund 75 MW. Ein wichtiger Wachstumsschritt soll mit der Umsetzung des Projektes 
Parndorf Repowering erreicht werden, das den Ersatz von 14 bestehenden Windkraftanlagen am 
Standort Parndorf durch 7 neue, deutlich leistungsfähigere Anlagen des Herstellers VESTAS vorsieht. 
Es wird erwartet, dass mit Umsetzung des Projektes Parndorf Repowering im Sommer 2023 die Er-
tragskraft am Standort Parndorf gegenüber dem Status-quo deutlich gesteigert werden kann. 

Haupttätigkeiten 

Die oekostrom AG-Gruppe ist eine unabhängige Anbieterin im Bereich nachhaltiger Energie. Sie ist 
eines der ersten Unternehmen, das auf dem österreichischen Markt Strom aus 100 % erneuerbarer 
Energie angeboten hat. Die oekostrom AG-Gruppe bietet Kund*innen die Möglichkeit, selbst er-
zeugte Energie zu vermarkten, Teil einer Erzeuger*innen-Verbraucher*innengemeinschaft zu sein 
und unterstützt sie bei der effizienten Energienutzung. Die oekostrom AG-Gruppe betreibt und be-
sitzt ökologisch ausgerichtete Kraftwerke. 

Die Geschäftsbereiche Vertrieb und Energiedienstleistungen werden durch die Tochtergesellschaft 
oekostrom GmbH für Vertrieb, Planung und Energiedienstleistungen erbracht.  

Der Geschäftsbereich Handel, der die Energiebeschaffung für die oekostrom AG-Gruppe und für ex-
terne Handelspartner*innen sowie die Vermarktung von selbst erzeugten und kontrahierten Ener-
giemengen übernimmt oder bei dieser berät, wird über die Tochtergesellschaft oekostrom Handels 
GmbH abgewickelt.  

Der Geschäftsbereich Produktion ist in der oekostrom Produktions GmbH angesiedelt, die auch die 
Beteiligungen an den Kraftwerksgesellschaften hält (mit Ausnahme der oekostrom Slovakia s.r.o., 
die aus regulatorischen Gründen direkt von der oekostrom AG gehalten wird).  

Die oekostrom AG ist primär für das Beteiligungsmanagement sowie für Investor und Public 
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Relations zuständig und stellt Dienstleistungen wie das Finanzwesen und die IT-Infrastruktur zur 
Verfügung. 

Branche(n), in der / denen die Emittentin tätig ist und deren Trends 

Die oekostrom AG-Gruppe ist in folgenden Geschäftsbereichen tätig:  

• Geschäftsbereich Vertrieb: Verkauf von Strom aus erneuerbarer Energie und von Gas mit 
bis zu 100% Biogasbeimischung an derzeit knapp 80.000 Privat- und Gewerbekund*innen 
sowie die Erbringung von Energiedienstleistungen für ihre Kund*innen. 

• Geschäftsbereich Handel: Handel mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen im Auftrag 
der oekostrom AG-Gruppe und für Dritte (Handelspartner*innen). 

• Geschäftsbereich Produktion: Entwicklung und Kauf von Projekten im In- und Ausland, die 
zur Erzeugung von erneuerbarer Energie dienen, dabei insbesondere die Errichtung oder 
der Kauf neuer Wind- und Solarkraftwerke, sowie die Betriebsführung dieser Anlagen. 

Die österreichische Bundesregierung hat mit der #mission2030 und dem aktuellen Regierungspro-
gramm einen ambitionierten Plan für den Ausbau erneuerbarer Energie vorgelegt. Bis zum Jahr 2030 
sollen 100 % der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Dafür ist ein massiver 
Ausbau der Windenergie (+10 TWh/a) und der Solarenergie (+11 TWh/a) notwendig. Diesen Ausbau 
plant die österreichische Bundesregierung, mit dem neuen (noch nicht im Nationalrat beschlosse-
nen) Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) zu erreichen. 

Künftige Wachstumspotentiale für die oekostrom AG-Gruppe ergeben sich daher insbesondere im 
Bereich des Ausbaus der Kraftwerkskapazitäten aus Wind- und Solarenergie. Daneben entstehen 
neue Handlungsfelder, z.B. im Bereich von Energiegemeinschaften, sowie größere Nachfragepoten-
tiale nach erneuerbar erzeugter Energie. 

Ausgewählte Finanzzahlen der oekostrom AG-Gruppe 

Die im Folgenden ausgewählten historischen Finanzinformationen sind den nach UGB aufgestellten 
Konzernabschlüssen der Emittentin der Geschäftsjahre 2019 und 2020 entnommen. Der Konzern-
abschluss für das Geschäftsjahr 2019 wurde von Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH in Über-
einstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung auf 
Grundlage der International Standards on Auditing geprüft und mit einem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk, datiert mit 16.04.2020, versehen; der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 
2020 wurde von der BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft als 
aktuelle Abschlussprüferin in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsge-
mäßer Abschlussprüfung auf Grundlage der International Standards on Auditing geprüft und mit 
einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk datiert mit 16.04.2021 versehen. 

Für den Konzern ergibt sich für das Jahr 2020 in Summe ein EBIT in der Höhe von TEUR 1.872 und 
ein Jahresüberschuss in der Höhe von TEUR 1.127 (jeweils inklusive Fremdanteile). Die Eigenkapital-
quote beträgt 37,83 %. Das Konzernjahresergebnis ohne Fremdanteile beträgt TEUR 952. 

Kennzahlen in EUR 2020 2019 

EBIT 1.871.826,05 1.920.740,00 

EK-Rentabilität 10,88 % 11,08 % 

Gesamtrentabilität 5,39 % 5,11 % 

Nettoverschuldung (*) 6.455.802,21 7.392.999,70 
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Eigenkapitalquote 37,83 % 34,32 % 

Nettoverschuldungsgrad 
(**) 

49,10 57,30 

Quelle: geprüfter konsolidierter Jahresabschluss 2020 (Anlage 6 des Prospekts, Abschnitt: Konzern-
lagebericht) 
 
*) Die Nettoverschuldung ergibt sich aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten abzüglich liquider Mittel. 
**) Der Nettoverschuldungsgrad ergibt sich aus Nettoverschuldung dividiert durch Eigenkapital. 

Der operative Cashflow beträgt TEUR 4.005, der Finanzierungscashflow TEUR -2.688 und der Inves-
titionscashflow TEUR -1.800. 

2.3  ANGABEN ZU DEN WERTPAPIEREN 

Art der Wertpapiere 

Die Emittentin bietet bis zu 207.368 auf Namen lautende Stückaktien aus genehmigtem Kapital gem. 
2. Kapitel Punkt V (7) der Satzung an. Danach ist der Vorstand gemäß § 169 Aktiengesetz ermächtigt 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Emittentin um insgesamt höchstens 
EUR 4,1Mio. zu erhöhen. 

Die Währung der Wertpapieremission ist Euro. 

Eckpunkte der Wertpapierbedingungen 

Eine Aktie ist ein Wertpapier, das einen Anteil an einer Aktiengesellschaft verbrieft. Die damit ver-
bundenen Rechte werden im nächsten Unterpunkt näher dargestellt. 

Die angebotenen Aktien haben keine befristete Laufzeit. 

Rechte der Wertpapierinhaber*innen sowie deren Beschränkung 

Mit den Aktien sind insbesondere folgende Rechte verbunden: 

Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung: Teilnahmerecht, Rederecht, Auskunfts- bzw Frage-
recht, Antragsrecht, Stimmrecht, Widerspruchsrecht und Anfechtungsrecht 

Die Hauptversammlung 2021 wird voraussichtlich am 28.05.2021 stattfinden. Aktien, die im Rahmen 
des Angebots ausgegeben werden, berechtigen daher voraussichtlich nicht zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung 2021. 

Im Bereich von Vermögensrechten: Recht auf Bezug einer Dividende ab dem Geschäftsjahr 2021, 
Recht auf Teilnahme am Liquidationserlös und das gesetzliche Bezugsrecht. 

Die angebotenen Aktien sowie die bestehenden Aktien der Emittentin sind frei übertragbar. Die im 
Zuge des Angebots ausgegebenen Aktien unterliegen jedoch einer Handelssperre bis 30.11.2021, 
d.h. sie dürfen erst ab dem darauffolgenden Tag gehandelt werden. Im Verhältnis zur Gesellschaft 
gilt nur die / der als Aktionär*in, die / der im Aktienbuch eingetragen ist.  

Da weder die angebotenen Aktien noch die bestehenden Aktien aktuell in den Handel an einer 
Börse, einem geregelten Markt oder einem multilateralen oder organisierten Handelssystem einbe-
zogen sind und auch sonst nicht von der Emittentin oder einem dazu berechtigten Kreditinstitut 
laufend gehandelt werden und auch von niemandem Kurse für einen solchen Handel gestellt 
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werden, wird die effektive Möglichkeit der Übertragung der Aktien in vielen Fällen beschränkt sein. 

Eine Internet-Plattform in Form eines elektronisch unterstützten schwarzen Bretts auf der Internet-
Seite der Emittentin erlaubt Aktionär*innen die Kontaktaufnahme mit anderen potenziellen Inves-
tor*innen, die außerhalb von Kapitalerhöhungen Interesse am Erwerb von Aktien zeigen. Ebenso 
können Kaufinteressent*innen dort Kontakt mit Aktionär*innen aufnehmen. Die Übertragung der 
Aktien kommt ausschließlich mit Abschluss eines Kaufvertrags zwischen der / dem Erwerber*in und 
der / dem Verkäufer*in von Aktien und der wertpapierrechtlichen Abwicklung der Transaktion zu-
stande. Die oekostrom AG übernimmt keine Zusicherung dafür, dass die Plattform dauerhaft betrie-
ben werden wird. 

Gemäß 2. Kapitel Punkt V (2) der Satzung ist für die Aktien der Emittentin der Handel über ein mul-
tilaterales Handelssystem im Sinne des § 10 Abs 1 Z 2 AktG (z.B. am direct market plus der Wiener 
Börse) beabsichtigt. Wann die tatsächliche Umsetzung dieser Absicht erfolgt, ist noch offen und eine 
Umsetzung ist nicht garantiert. 

Die Anteile der Aktionär*innen am Gewinn der Emittentin bestimmen sich nach ihren Anteilen am 
Grundkapital. Die Beschlussfassung über die Ausschüttung von Dividenden für ein Geschäftsjahr auf 
die Aktien der Emittentin obliegt der ordentlichen Hauptversammlung.  

Eckpunkte des Angebots 

Das Bezugsangebot für die angebotenen Aktien umfasst bis zu 207.368 Stück Aktien aus genehmig-
tem Kapital. Das Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionär*innen der oe-
kostrom AG. Der voll und bar zu leistende Ausgabebetrag des neu gezeichneten Kapitals der Emit-
tentin beträgt insgesamt bis zu EUR 4,1 Mio. 

Das Folgeangebot umfasst jene Aktien aus dem genehmigten Kapital der Emittentin, die im Rahmen 
des Bezugsangebots nicht durch Ausübung von Bezugsrechten gezeichnet wurden, wobei der Vor-
stand das Recht hat auch weniger als die höchstmögliche Stückzahl an Aktien anzubieten. 

Die Nettoerlöse aus der Emission angebotener Aktien werden von der Emittentin vorrangig für die 
Finanzierung des geplanten Projektes Parndorf Repowering und somit für die Bereitstellung des nö-
tigen anteiligen Eigenkapitals für die oekostrom Produktions GmbH bzw. indirekt für die oekostrom-
park Parndorf sieben GmbH & Co KG verwendet und dienen zudem der allgemeinen Stärkung der 
Kapitalbasis der Emittentin und ihrer Tochtergesellschaften. Die gestärkte Kapitalbasis soll in der 
Folge insbesondere zur Finanzierung weiterer Entwicklungsprojekte in der oekostrom Produktions 
GmbH sowie für weiteres Wachstum in der oekostrom GmbH für Vertrieb, Planung und Energie-
dienstleistungen sowie der oekostrom Handels GmbH genutzt werden. Das entspricht auch den 
Gründen für das Angebot.  

Die Frist, innerhalb derer Bezugsrechte auf angebotene Aktien ausgeübt werden können, beginnt 
am 28.04.2021 und endet am 26.05.2021. Die entsprechende Bezugsaufforderung an die Aktio-
när*innen zum Bezug der Aktien wird voraussichtlich am 24.04.2021 im Amtsblatt zur Wiener Zei-
tung veröffentlicht. Im Rahmen des Bezugsangebots sind Zeichnungsscheine bis längstens 
26.05.2021 (einlangend) an die Emittentin zu übermitteln. 

Das Bezugsverhältnis beträgt 6:1, dh. sechs bestehende Aktien der Emittentin berechtigen die den 
betreffende*n Aktionär*in zum Bezug von einer angebotenen Aktie. Der Bezugspreis für die ange-
botenen Aktien beträgt EUR 19,75 je Aktie. 

Die Frist, innerhalb derer die im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichneten angebotenen Ak-
tien im Rahmen des Folgeangebots zum Kauf angeboten werden, beginnt am 27.05.2017 und endet 
am 30.07.2021. Im Rahmen des Folgeangebots sind Zeichnungsscheine bis längstens 30.07.2021 
(einlangend) an die Emittentin zu übermitteln. Der Angebotspreis pro Aktie beträgt EUR 21,50. 

Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Angabe von Gründen die Bezugsfrist 
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und / oder die Angebotsfrist zu verlängern oder das Bezugsangebot und / oder das Folgeangebot 
abzubrechen. Die Emittentin hat ferner das Recht, Zeichnungserklärungen für die angebotenen Ak-
tien jederzeit und ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen. 

Im Rahmen des Folgeangebots behält sich die Emittentin außerdem das Recht vor, weniger als die 
im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichneten angebotenen Aktien anzubieten sowie Aktien 
bis zum noch verbliebenen Gesamtemissionsvolumen an folgende Gruppen bevorzugt zuzuteilen: 
(i) an bestehende Aktionär*innen, (ii) an Mitarbeiter*innen der oekostrom AG-Gruppe und (iii) an 
Kund*innen der oekostrom AG-Gruppe. Zwischen diesen Gruppen erfolgt keine feste Reihung. Ge-
nerell nimmt der Vorstand im eigenen Ermessen eine Zuteilung nach Verfügbarkeit und unter Be-
dachtnahme darauf vor, dass die oekostrom AG eine breitgestreute Aktionär*innenstruktur an-
strebt und weiterhin ein unabhängiges Unternehmen außerhalb des Einflusses bestehender Ener-
gieerzeugungs- bzw Versorgungsunternehmen, insbesondere solcher, die noch auf fossile Energie-
träger zurückgreifen, bleiben will. 

Die Möglichkeit, Zeichnungsscheine im Rahmen des Folgeangebots über die als Plattform für Crow-
dfunding-Zwecke dienende Internet-Seite "https://investieren.oekostrom.at" zu erhalten, wird von 
27.05.2021 bis voraussichtlich 23.07.2021 offenstehen. Nach Ansicht der Emittentin bestehen hin-
sichtlich CONDA aus ihrer Tätigkeit keine Interessenskonflikte. 

Die Emittentin erwartet, dass sich die von der Emittentin zu tragenden Kosten für das Angebot ein-
schließlich der Vergütungen und Entgelte der an der Durchführung beteiligten Personen und Gesell-
schaften (einschließlich der Kosten seitens CONDA) auf rund EUR 200.000 belaufen werden. Für den 
Bezug der angebotenen Aktien werden den Zeichner*innen von Seiten der Emittentin keine geson-
derten Kosten verrechnet. 

Was den Handel mit Bezugsrechten hinsichtlich der vom Bezugsangebot erfassten Aktien betrifft, 
beabsichtigt die Emittentin auf ihrer Website ("https://aktie.oekostrom.at") eine besondere Platt-
form, ebenfalls in Form eines elektronisch unterstützten schwarzen Bretts, wie es hinsichtlich des 
Aktienhandels bereits besteht, einzurichten. Die oekostrom AG übernimmt keine Zusicherung dafür, 
dass eine solche Plattform tatsächlich eingerichtet und / oder während der gesamten Bezugsfrist 
betrieben wird. Ob ein Geschäft zwischen Bezugsberechtigter/m und Kaufinteressent*in zustande 
kommt und zu welchen Bedingungen, ist ausschließlich Sache der involvierten Parteien. 

Sonstige für die jeweilige Emission relevante Angaben 
keine 

2.4  RISIKEN 

Die wesentlichsten Risiken in Bezug auf die Emittentin 

Potentielle Anleger*innen sollten bedenken, dass eine Investition in die angebotenen Aktien diverse 
Risiken beinhaltet, von denen in dieser Zusammenfassung nur die aus der subjektiven Sicht der Emit-
tentin wesentlichsten kurz dargestellt werden. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risikofakto-
ren kann dazu führen, dass Anleger*innen Teile ihrer oder ihre gesamte Investition verlieren kön-
nen. Jede*r Anleger*in sollte ihre / seine eigenen professionellen Berater*innen bezüglich Investi-
tions-, Rechts-, Steuer- und anderer diesbezüglicher Angelegenheiten im Zusammenhang mit der 
Zeichnung der angebotenen Aktien zu Rate ziehen. 
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Risiken in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin: 

• Die Stromerzeugung der Kraftwerke der oekostrom AG-Gruppe hängt wesentlich von Her-
stellern von Kraftwerken und Komponenten und von der Lebensdauer der Kraftwerke ab. 

• Die Stromerzeugung der Kraftwerke der oekostrom AG-Gruppe hängt wesentlich von den 
klimatischen und sonstigen Umweltbedingungen, vor allem dem Windaufkommen und der 
Sonneneinstrahlung ab. 

• Das für die oekostrom AG-Gruppe wirtschaftlich sehr bedeutende Projekt Parndorf 
Repowering unterliegt noch Risiken in den Bereichen Projektentwicklung, Finanzierung und 
Bau. 

• Die COVID-19 Krise kann längerfristige Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der 
Emittentin haben. 

• Störungen, Ausfälle und Manipulationen der IT-Systeme der oekostrom AG-Gruppe sowie 
unautorisierte Zugriffe auf die Unternehmens-IT könnten die Geschäftsabläufe der oe-
kostrom AG-Gruppe erheblich beeinträchtigen. 

Risiken in Bezug auf die Finanzlage: 

• Die Emittentin ist von den Beteiligungserträgen ihrer Tochtergesellschaften abhängig.  

• Die oekostrom AG-Gruppe unterliegt Refinanzierungs- und Zinsänderungsrisiken. 

• Im Geschäftsmodell der oekostrom AG-Gruppe bestehen Währungsrisiken. 

Risiken aus dem Markt- bzw Branchenumfeld: 

• Veränderungen der Großhandelspreise für Energie können zu Ertragsausfällen, Wertberich-
tigungen und Kundenabgängen im Geschäftsbereich Vertrieb führen. 

• Veränderungen der Großhandelspreise und der Ausgleichsenergiekosten können negative 
Auswirkungen auf die Ertragskraft des Geschäftsbereichs Produktion und des Geschäftsbe-
reichs Handel haben. 

• Die oekostrom AG-Gruppe ist im Geschäftsbereich Vertrieb und im Geschäftsbereich Handel 
von Vorlieferant*innen und Handelspartner*innen bzw. Großkund*innen abhängig. 

• Die Emittentin ist vom Vorhandensein ausreichender Netzkapazitäten und vom Zugang zu 
solchen Kapazitäten abhängig. 

Rechtliche und regulatorische Risiken: 

• Die in 2018 durchgeführte Trennung des österreichischen vom deutschen Strommarkt 
könnte rückgängig gemacht werden und zu unerwarteten Preisveränderungen führen. 

• Geförderte Kraftwerksprojekte sind von Einspeisetarifen wirtschaftlich abhängig. 

• Die Verfügbarkeit von Förderungen und Flächen könnte begrenzt sein, sodass der Ausbau 
von Betriebsanlagen für erneuerbare Energie beschränkt oder unmöglich werden könnte. 

Risiken in Bezug auf die Wertpapiere 

• Der Wert der Aktien unterliegt Schwankungen und ist nicht durch Preisbildung im laufenden 
Handel oder in laufender Kursstellung indiziert oder erkennbar. 

• Die Aktien der Emittentin sind derzeit in keinen öffentlichen oder systematischen Handel 
und in keine Kursstellung einbezogen und können illiquid sein. 

• Die Aktien der Emittentin sind in kein institutionalisiertes oder systematisches Abwicklungs-
system einbezogen. 

• Zukünftige Angebote von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrechten oder Aktien der 
Emittentin können sich negativ auf den Wert der Aktie auswirken. 

• Der Anteil der Aktionär*innen, die nicht am Angebot teilnehmen, wird verwässert. 
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3. ANGABEN GEMÄSS SCHEMA D DES KMG 2019 

3.1   Angaben über jene, die gemäß §§ 12 Abs 4 und 22 KMG 2019 haften 

Jeder / m Anleger*in haftet für den Schaden, der ihr / ihm im Vertrauen auf die in diesem 

Prospekt gemachten Angaben oder allenfalls erforderliche Nachträge zu diesem Prospekt, die 

für die Beurteilung der angebotenen Aktien erheblich sind, entstanden ist, die folgenden Per-

sonen: 

Emittentin  

Die oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel mit Sitz in Wien und der Geschäftsan-

schrift Laxenburgerstraße 2, 1100 Wien, eingetragen im Firmenbuch zu FN 183552f, ist die 

Emittentin der angebotenen Aktien. 

Die Emittentin haftet gegenüber den Anleger*innen für durch eigenes Verschulden oder durch 

Verschulden ihrer Leute oder sonstiger Personen, deren Tätigkeit zur Prospekterstellung her-

angezogen wurde, erfolgte unrichtige oder unvollständige Angaben.  

Die Emittentin erklärt, dass ihres Wissens nach, die Angaben in diesem Prospekt richtig sind 

und darin keine Angaben fehlen, die die Aussage des Prospekts und der Nachträge dazu ver-

ändern können. 

Abschlussprüferin 

Die BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Wien 

und der Geschäftsanschrift Am Belvedere 4, 1100 Wien, eingetragen im Firmenbuch zu FN 

96046w, ist die aktuelle Abschlussprüferin der oekostrom AG und hat sowohl den nach unter-

nehmensrechtlichen Grundsätzen aufgestellten Einzelabschluss 2020 der oekostrom AG als 

auch den nach unternehmensrechtlichen Grundsätzen aufgestellten Konzernabschluss 2020 

der oekostrom AG in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsgemä-

ßer Abschlussprüfung auf Grundlage der International Standards on Auditing geprüft. Die Ab-

schlussprüferin haftet gegenüber den Anleger*innen, wenn sie in Kenntnis der Unrichtigkeit 

oder Unvollständigkeit der von der Emittentin durch eigenes Verschulden oder durch Verschul-

den ihrer Leute oder sonstiger Personen, deren Tätigkeit zur Prospekterstellung herangezogen 

wurde, erfolgten unrichtigen oder unvollständigen Angaben und in Kenntnis, dass der von ihr 

bestätigte Jahresabschluss eine Unterlage für die Prospektkontrolle darstellt, einen Jahresab-

schluss mit einem Bestätigungsvermerk versehen hat. 

Dabei gelten in beiden Fällen die folgenden gesetzlichen Einschränkungen: 

Die Höhe der Haftpflicht gegenüber jeder / m einzelnen Anleger*in ist, sofern das schädigende 

Verhalten nicht auf Vorsatz beruhte, begrenzt durch den von ihm bezahlten Erwerbspreis, zu-

züglich Spesen und Zinsen ab Zahlung des Erwerbspreises. Bei unentgeltlichem Erwerb ist der 

letzte bezahlte Erwerbspreis zuzüglich Spesen und Zinsen ab Zahlung des Erwerbspreises maß-

geblich (§ 22 Abs 6 KMG 2019). 
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Ansprüche der Anleger*innen nach der hier beschriebenen Prospekthaftung des KMG 2019 

müssen bei sonstigem Ausschluss binnen zehn Jahren nach Beendigung des prospektpflichti-

gen Angebotes gerichtlich geltend gemacht werden (§ 22 Abs 7 KMG 2019). 

Personen, die infolge unrichtiger oder unvollständiger Prospektangaben keine angebotenen 

Aktien erworben haben, können aus diesem Umstand keine Ersatzansprüche ableiten (§ 22 

Abs 5 KMG 2019). 

3.2 Angaben über die Wertpapiere  

3.2.1 Wertpapierbedingungen, insbesondere die Kündigungsfrist und die Ausstattung der Wert-
papiere 

Die Emittentin bietet bis zu 207.368 auf Namen lautende Stückaktien aus genehmigtem Kapital 

mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital von insge-

samt EUR 6,63218627 an. Die Währung der Wertpapieremission ist Euro. 

Die angebotenen Aktien vermitteln je ein Stimmrecht pro Aktie. Das Stimmrecht ist gemäß 

Kapitel XVI (1) der Satzung pro Aktionär*in auf 15 % beschränkt. Die angebotenen Aktien sind 

mit voller Dividendenberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2021 ausgestattet.  

Ein Kündigungsrecht für nach österreichischem Recht emittierte Aktien (wie die angebotenen) 

besteht grundsätzlich nicht. 

Bestehende Aktionär*innen der oekostrom AG erhalten Bezugsrechte für die von ihnen gehal-

tenen Aktien.  

Inhaber*innen von Bezugsrechten haben gemäß § 153 Abs 1 AktG das Recht auf Zuteilung 

neuer Aktien im prozentuellen Umfang ihrer bisherigen Beteiligung am Grundkapital.  

Den Inhaber*innen der angebotenen Aktien kommen die gesetzlichen und die in der Satzung 

festgelegten Aktionär*innenrechte zu. 

Mit den angebotenen Aktien sind folgende Rechte im Zusammenhang mit der Hauptversamm-

lung verbunden: Teilnahmerecht, Rederecht, Auskunfts- bzw. Fragerecht, Antragsrecht, 

Stimmrecht, Widerspruchsrecht und Anfechtungsrecht. 

Die Hauptversammlung 2021 wird voraussichtlich am 28.05.2021 stattfinden. Die Berechti-

gung zur Teilnahme und zur Nutzung des Stimmrechts bei dieser Hauptversammlung hängt 

gemäß XV (1) der Satzung der oekostrom AG davon ab, ob die Eintragung im Aktienbuch bis 

zum Ende des zehnten Tags vor der Hauptversammlung erfolgt ist. Aktien, die im Rahmen des 

Angebots ausgegeben werden, berechtigen daher voraussichtlich nicht zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung 2021. 

Mit den neuen Aktien sind ferner insbesondere die folgenden Vermögensrechte verbunden: 

Recht auf Bezug einer Dividende (sofern diese ausgeschüttet wird), Recht auf Teilnahme am 

Liquidationserlös, gesetzliches Bezugsrecht. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Anspruch auf Einzelverbriefung der Aktien 

vollständig ausgeschlossen ist. 
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3.2.2 Zahl-, Einreichungs- und Hinterlegungsstellen 

Eine besondere Zahl-, Einreichungs- oder Hinterlegungsstelle ist nicht bestellt. Die Emittentin 

wird Zahlungen an die Anleger*innen unmittelbar auf das von der / vom Anleger*in der Emit-

tentin jeweils bekanntgegebene Konto vornehmen und wird die Aktionärs- und Dividendenbe-

rechtigung selbst im Aktienbuch einsehen. 

3.2.3 Übersicht über die allenfalls bisher ausgegebenen Vermögensrechte 

Die Emittentin hat bisher 1.244.210 Stückaktien ausgegeben. Sonstige Vermögensrechte wie 

insbesondere Vorzugsaktien, hybride Finanzinstrumente, nachrangige Anleihen, nicht nach-

rangige Anleihen, Genussrechte oder sonstige Beteiligungsformen bestehen hinsichtlich der 

Emittentin nicht. Die Emittentin ist jedoch Schuldnerin verschiedener nicht wertpapiermäßig 

verbriefter Kreditverbindlichkeiten. Zudem hat die Emittentin Patronatserklärungen und 

selbstschuldnerische Bürgschaften im Zusammenhang mit Verbindlichkeiten ihrer Töchter 

übernommen. 

3.2.4 Rechtsform des Wertpapiers, Gesamtbetrag der Emission, Stückelung sowie Zweck des An-

gebots 

Bei den angebotenen Aktien handelt es sich ausschließlich um auf Namen lautende Stückak-

tien.  

Der Gesamtbetrag der Emission beträgt bis zu EUR 4,1 Mio. und ist in bis zu 207.368 Stück neue 

Aktien gegliedert.  

Die Nettoerlöse aus der Emission angebotener Aktien werden von der Emittentin vorrangig für 

die Finanzierung des geplanten Projektes Parndorf Repowering und somit für die Bereitstel-

lung des nötigen anteiligen Eigenkapitals für die oekostrom Produktions GmbH bzw. indirekt 

für die oekostrompark Parndorf sieben GmbH & Co KG verwendet und dienen zudem der all-

gemeinen Stärkung der Kapitalbasis der Emittentin und ihrer Tochtergesellschaften. Die ge-

stärkte Kapitalbasis soll in der Folge insbesondere zur Finanzierung weiterer Entwicklungspro-

jekte in der oekostrom Produktions GmbH sowie für weiteres Wachstum in der oekostrom 

GmbH für Vertrieb, Planung und Energiedienstleistungen sowie der oekostrom Handels GmbH 

genutzt werden. Das entspricht auch den Gründen für das Angebot. 

3.2.5 Art der Wertpapiere  

Die Emittentin bietet bis zu 207.368 auf Namen lautende Stückaktien aus genehmigtem Kapital 

gem. 2. Kapitel Punkt V (7) der Satzung an. Danach ist der Vorstand gemäß § 169 Aktiengesetz 

ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Emittentin um insgesamt 

höchstens EUR 4,1 Mio. zu erhöhen. 

Die Währung der Wertpapieremission ist Euro. 

Die angebotenen Aktien werden derzeit nicht in den Handel an einer Börse, einem geregelten 

Markt oder einem multilateralen oder organsierten Handelssystem einbezogen und werden 
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auch sonst nicht von der Emittentin oder einem dazu berechtigten Kreditinstitut laufend ge-

handelt werden. Ebenso wenig werden Kurse für Kaufangebote gestellt werden. 

Die im Zuge des Angebots ausgegebenen Aktien unterliegen zudem einer Handelssperre bis 

30.11.2021, d.h. sie dürfen erst ab dem darauffolgenden Tag gehandelt werden. 

Ein Kündigungsrecht für nach österreichischem Recht emittierte Aktien (wie die angebotenen) 

besteht grundsätzlich nicht.  

3.2.6 Allfällige Haftungserklärungen Dritter für diese Wertpapieremission  

Es liegen keine Haftungserklärungen Dritter für diese Wertpapieremission vor. 

3.2.7 Personen, die das Angebot fest übernommen haben oder dafür garantieren 

Es gibt keine Personen, die das Angebot fest übernommen haben oder dafür garantieren. 

3.2.8 Die auf die Einkünfte aus den ausgegebenen angebotenen Aktien erhobenen Steuern (bei-

spielsweise Kapitalertragsteuer, ausländische Quellensteuern) 

Die Aktien werden ausschließlich in Österreich angeboten, sodass sich die nachfolgenden Aus-

führungen ausschließlich auf Personen mit Wohnsitz bzw. gewöhnlichem Aufenthalt in Öster-

reich beziehen. Dieser Abschnitt dient nur Informationszwecken allgemeiner Art, deckt nicht 

alle steuerlich relevanten Aspekte ab und kann für den individuellen Einzelfall nicht die Bera-

tung durch eine*n Steuerberater*in oder Rechtsanwältin / Rechtsanwalt ersetzen. Bezüglich 

der Auswirkungen auf die individuelle steuerliche Situation der / s Anleger*in wird jedenfalls 

empfohlen, sich mit einer / m Steuerberater*in in Verbindung zu setzen. 

Privatpersonen 

Aus den Aktien erzielte Dividenden unterliegen grundsätzlich der Kapitalertragsteuer (KESt) 

iHv derzeit 27,5 %.  

Bei einer Aktienveräußerung lösen realisierte Wertsteigerungen (tritt ein mit Veräußerung der 

Aktie und Zufluss des Veräußerungserlöses) von Kapitalvermögen eine Steuerpflicht aus. Er-

fasst wird die Differenz zwischen Veräußerungserlös (ohne Werbungskosten) und Anschaf-

fungskosten (ohne Anschaffungsnebenkosten). Einkünfte aus Kapitalvermögen werden mit ei-

nem Sondersteuersatz von derzeit 27,5 % besteuert. Zugleich ist der Veräußerungsüberschuss 

nicht bei der Ermittlung des nach dem allgemeinen Steuertarif zu versteuernden Einkommens 

zu berücksichtigen. 

Betriebsvermögen natürlicher Personen 

(Laufende) Erträge aus Kapitalanlagen (wie Dividenden), die sich im Betriebsvermögen befin-

den, sind der jeweiligen betrieblichen Einkunftsart zuzurechnen, aber mit dem Sondersteuer-

satz endbesteuert. Auch Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalanlagen im 

Betriebsvermögen sind der jeweiligen betrieblichen Einkunftsart zuzurechnen, sie sind jedoch 

nicht mit dem Sondersteuersatz endbesteuert.  
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Wird Kapitalvermögen im Betriebsvermögen natürlicher Personen gehalten, ergeben sich bei-

spielhaft folgende wichtige Unterschiede zu Kapitalvermögen im Privatvermögen: 

• Keine Endbesteuerungswirkung bei Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen 

• Anschaffungsnebenkosten sind bei der Veräußerungsgewinnbesteuerung zu berück-

sichtigen 

• Vorrangige Verrechnung der Verluste mit positiven Einkünften aus realisierten Wert-

steigerungen und Zuschreibungen von Kapitalvermögen 

• Ein verbleibender Verlust kann zu 55 % mit betrieblichen Einkünften ausgeglichen und 

vorgetragen werden 

Regelbesteuerungsoption 

Es besteht keine Verpflichtung, die (grundsätzlich endbesteuerten) Einkünfte aus Kapitalver-

mögen dem Sondersteuersatz zu unterwerfen. Die / der Steuerpflichtige kann in die Regelbe-

steuerung optieren und damit sämtliche Einkünfte aus Kapitalvermögen (auch betriebliche) in 

die Veranlagung einbeziehen und zum Einkommensteuertarif besteuern. 

Kapitalgesellschaften 

Dividenden der Emittentin, die von inländischen Kapitalgesellschaften bezogen werden, sind 

als Beteiligungserträge gem § 10 Abs 1 Z 1 KStG im Regelfall von der Körperschaftssteuer be-

freit. Dagegen sind Veräußerungsgewinne aus der Veräußerung der Beteiligung grundsätzlich 

steuerpflichtig. 

Einlagenrückzahlung anstatt einer Dividende 

In den Hauptversammlungen der Jahre 2015 bis 2020 wurde beschlossen, dass die erfolgte 

Ausschüttung aus Gesellschaftereinlagen finanziert wird und daher steuerlich als Einlagenrück-

zahlung zu qualifizieren ist. Obwohl gesellschaftsrechtlich eine Dividende vorliegt, erfolgt eine 

Einlagenrückzahlung nach § 4 Abs 12 EStG steuerneutral. Das heißt von der Einlagenrückzah-

lung ist kein Abzug der Kapitalertragsteuer (KESt) vorzunehmen und die / der Aktionär*in ver-

einnahmt eine solche Ausschüttung brutto für netto. Eine Einlagenrückzahlung löst als steuer-

neutraler Vorgang für in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, die die 

Aktien im Privatvermögen halten, grundsätzlich keine Steuerpflicht aus. Durch eine Einlagen-

rückzahlung werden allerdings die (steuerlichen) Anschaffungskosten der Anteile vermindert. 

Zu einer Steuerpflicht der Einlagenrückzahlung kommt es jedoch dann, wenn die Anschaf-

fungskosten der Anteile durch die Einlagenrückzahlung unter den Wert von Null sinken wür-

den. Jener Teil der Einlagenrückzahlung, der die steuerlichen Anschaffungskosten übersteigt, 

stellt aus steuerlicher Sicht einen steuerpflichtigen Veräußerungsüberschuss dar. 

3.2.9 Zeitraum für die Zeichnung 

Die Frist, innerhalb derer Bezugsrechte auf angebotene Aktien ausgeübt werden können, be-

ginnt am 28.04.2021 und endet am 26.05.2021. Die entsprechende Bezugsaufforderung an die 

Aktionär*innen zum Bezug der Aktien wird voraussichtlich am 24.04.2021 im Amtsblatt der 

Wiener Zeitung veröffentlicht. 
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Im Rahmen des Bezugsangebots sind Zeichnungsscheine bis längstens 26.05.2021 (einlangend) 

an die Emittentin zu übermitteln. 

Die Frist, innerhalb derer die im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichneten angebotenen 

Aktien im Rahmen des Folgeangebots zum Kauf angeboten werden, beginnt am 27.05.2021 

und endet am 30.07.2021. 

Im Rahmen des Folgeangebots sind Zeichnungsscheine bis längstens 30.07.2021 (einlangend) 

an die Emittentin zu übermitteln. 

Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Angabe von Gründen die Bezugs-

frist und / oder die Angebotsfrist zu verlängern oder das Bezugsangebot und / oder das Folge-

angebot abzubrechen. Die Emittentin hat ferner das Recht, Zeichnungserklärungen für die an-

gebotenen Aktien jederzeit und ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen.  

Im Rahmen des Folgeangebots behält sich die Emittentin außerdem das Recht vor, weniger als 

die im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichneten angebotenen Aktien anzubieten sowie 

Aktien bis zum noch verbliebenen Gesamtemissionsvolumen an folgende Gruppen bevorzugt 

zuzuteilen: (i) an bestehende Aktionär*innen, (ii) an Mitarbeiter*innen der oekostrom AG-

Gruppe und (iii) an Kund*innen der oekostrom AG-Gruppe. Zwischen diesen Gruppen erfolgt 

keine feste Reihung. Generell nimmt der Vorstand im eigenen Ermessen eine Zuteilung nach 

Verfügbarkeit und unter Bedachtnahme darauf vor, dass die oekostrom AG eine breitgestreute 

Aktionär*innenstruktur anstrebt und weiterhin ein unabhängiges Unternehmen außerhalb des 

Einflusses bestehender Energieerzeugungs- bzw Versorgungsunternehmen, insbesondere sol-

cher, die noch auf fossile Energieträger zurückgreifen, bleiben will. 

Was den Handel mit Bezugsrechten hinsichtlich der vom Bezugsangebot erfassten Aktien be-

trifft, beabsichtigt die Emittentin auf ihrer Website ("https://aktie.oekostrom.at") eine beson-

dere Plattform, ebenfalls in Form eines elektronisch unterstützten schwarzen Bretts wie hin-

sichtlich des Aktienhandels, einzurichten. Auf dieser Plattform haben Aktionär*innen, die auf 

der Plattform registriert sind, die Möglichkeit ihre Bezugsrechte ganz oder teilweise zum Kauf 

anzubieten. Die Abwicklung der Bezugsrechtskäufe bzw. -verkäufe auf dieser Plattform wird 

vollständig elektronisch erfolgen. Die oekostrom AG übernimmt keine Zusicherung dafür, dass 

eine solche Plattform tatsächlich eingerichtet und / oder während der gesamten Bezugsfrist 

betrieben wird. Ob ein Geschäft zwischen Bezugsberechtigter / m und Kaufinteressent*in zu-

stande kommt und zu welchen Bedingungen, ist ausschließlich Sache der involvierten Parteien. 

Darüber hinaus wird CONDA auf ihrer Internet-Seite einen Link zu einer anderen Internet-Seite 

("https://investieren.oekostrom.at") zur Verfügung stellen, in deren Impressum die Emittentin 

als Inhaberin der Seite aufgeführt wird. Diese als Plattform für Crowdfunding-Zwecke dienende 

Internet-Seite wird CONDA der Emittentin ausschließlich technisch zur Verfügung stellen (ins-

besondere jedoch keine Aufträge entgegennehmen oder weiterleiten). Die Zeichnung der Ak-

tien erfolgt direkt zwischen der / dem Anleger*in und der Emittentin. Über die Internet-Seite 

("https://investieren.oekostrom.at") kann die / der Anleger*in die Zusendung von Zeichnungs-

scheinen zum Erwerb der angebotenen Aktien bewirken. Die aktienrechtlich wirksame Zeich-

nung erfolgt in der Folge mittels Zeichnungsschein (in zweifacher Ausfertigung), der über diese 

Internetseite erhalten werden kann. Die / der Investor*in retourniert die unterfertigten 
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Zeichnungsscheine dann direkt postalisch, bzw. im Fall einer qualifizierten elektronischen Sig-

natur elektronisch, an die Emittentin. 

Die Möglichkeit, Zeichnungsscheine im Rahmen des Folgeangebots über die als Plattform für 

Crowdfunding-Zwecke dienende Internet-Seite "https://investieren.oekostrom.at" zu erhal-

ten, wird voraussichtlich von 27.05.2021 bis 23.07.2021 offenstehen. 

3.2.10 Etwaige Beschränkungen der Handelbarkeit der angebotenen Wertpapiere und Markt, auf 

dem sie gehandelt werden können 

Die angebotenen Aktien werden derzeit nicht in den Handel an einer Börse, einem geregelten 

Markt oder einem multilateralen oder organsierten Handelssystem einbezogen und werden 

auch sonst nicht von der Emittentin oder einem dazu berechtigten Kreditinstitut laufend ge-

handelt werden. Ebenso wenig werden Kurse für Kaufangebote gestellt werden. 

Es steht allerdings derzeit auf der Internetseite der oekostrom AG ein Handelsplatz in Form 

eines elektronischen schwarzen Bretts zur Verfügung (siehe dazu im Detail unten bei Punkt 

3.2.15).  

Gemäß 2. Kapitel Punkt V (2) der Satzung ist für die Aktien der Emittentin der Handel über ein 

multilaterales Handelssystem im Sinne des § 10 Abs 1 Z 2 AktG (z.B. am direct market plus der 

Wiener Börse) beabsichtigt. Wann die tatsächliche Umsetzung dieser Absicht erfolgt, ist noch 

offen und eine Umsetzung ist nicht garantiert. 

Die im Zuge des Angebots ausgegebenen Aktien unterliegen einer Handelssperre bis 

30.11.2021, d.h. sie dürfen erst ab dem darauffolgenden Tag gehandelt werden. 

3.2.11 Angabe allfälliger Belastungen 

Es bestehen keine Belastungen der Aktien selbst. 

Es bestehen jedoch bestimmte, im Jahresabschluss der Emittentin ausgewiesene Verbindlich-

keiten. In diesem Zusammenhang haben die Emittentin und / oder ihre Tochtergesellschaften 

bankübliche Sicherheiten bestellt. Dazu zählen unter anderem die folgenden Sicherheiten: An-

teile an bestimmten Kraftwerksgesellschaften, bestimmte Bareinlagen bei Kreditinstituten, 

Rechte an bestimmten technischen Anlagen, Eintrittsrechte in bestimmte Verträge, Rechte an 

bestimmten Forderungen aus Verträgen, Rechte aus bestimmten Projektverträgen, Rechte an 

bestimmten Forderungen aus Versicherungen sowie bestimmte Patronatserklärungen und 

Bürgschaften. 

Die diesem Prospekt als Anlagen 5 (Einzelabschluss) und 6 (Konzernabschluss) angefügten Jah-

resabschlüsse 2020 enthalten weitere Angaben zur Art und Höhe der besicherten Verbindlich-

keit, zur Identität der Kreditgeber*innen und Kreditnehmer*innen sowie zu den einzelnen be-

stellten Sicherheiten. Hierzu wird insbesondere auf Punkt 2.1.8. (Sicherheiten) und 2.1.10 (Haf-

tungsverhältnisse) des Anhangs zum Einzelabschluss der oekostrom AG zum 31.12.2020 sowie 

Punkt 3.1.8. (Sicherheiten) und Punkt 3.1.9. (Haftungsverhältnisse) des Anhangs zum Konzern-

abschluss der oekostrom AG zum 31.12.2020 verwiesen). 
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3.2.12 Bestimmungen über die Ausschüttung und Verwendung des Jahresüberschusses / Jahresge-

winnes 

Die Verteilung des Gewinnes ist über die Vorschriften des AktG hinaus in Punkt XX. der Satzung 

der Emittentin geregelt. 

Der Vorstand hat für jedes Jahr den um den Anhang erweiterten Jahresabschluss und Konzern-

abschluss sowie einen Lagebericht und einen Konzernlagebericht aufzustellen, diesen von der 

/ vom Abschlussprüfer*in prüfen zu lassen und samt dem Vorschlag für die Verteilung des Ge-

winns dem Aufsichtsrat vorzulegen.  

Die Aktionär*innen sind nach ihrem Anteil am Grundkapital der Emittentin dividendenberech-

tigt. Der Anspruch der / des Aktionär*in auf Zahlung der Dividende verjährt gemäß 4. Kapitel 

XX. (3) der Satzung der Emittentin nach drei Jahren. Verjährte Dividenden verbleiben bei der 

Emittentin. Bei unterjähriger Leistung von Einlagen unter Ausnützung von genehmigtem Kapi-

tal – so wie unter anderem im Fall des Angebots – kann der Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats vorsehen, dass die entsprechenden Aktien nicht zeitanteilig für das laufende Ge-

schäftsjahr, sondern für das gesamte Geschäftsjahr zur Gänze dividendenberechtigt sind.  

Die angebotenen Aktien werden mit voller Dividendenberechtigung ab dem Geschäftsjahr 

2021 ausgestattet.  

Die Beschlussfassung über die Ausschüttung von Dividenden für ein Geschäftsjahr auf die Ak-

tien der Emittentin obliegt der ordentlichen Hauptversammlung des darauffolgenden Ge-

schäftsjahres, die auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat entscheidet. Dividenden dürfen 

nur aus dem Bilanzgewinn, wie er in dem vom Vorstand und Aufsichtsrat festgestellten Jahres-

abschluss (Einzelabschluss) der Emittentin nach UGB ausgewiesen ist, gezahlt werden. Die 

Hauptversammlung kann den Bilanzgewinn entgegen dem Vorschlag für die Gewinnverteilung 

ganz oder teilweise von der Verteilung ausschließen. Sich daraus ergebende Änderungen, z.B. 

als Folge eines auf die Zuweisung von Teilen des Bilanzgewinns zu einer bestimmten Rücklage 

gerichteten Beschlusses der Hauptversammlung, hat der Vorstand vorzunehmen. 

3.2.13 Darstellung des Kaufpreises der Wertpapiere samt allen Nebenkosten  

Mit Beschluss des Vorstands und des Aufsichtsrats vom 08.04.2021 wird das Grundkapital der 

Emittentin von derzeit EUR 8.251.832,48 gegen sofort und bar einzuzahlende Bareinlagen um 

bis zu EUR 1.375.303,20 auf bis zu EUR 9.627.135,68 durch Ausgabe von bis zu 207.368 neuen 

auf Namen lautenden Stückaktien erhöht.  

Der Bezugspreis beträgt EUR 19,75 und setzt sich zusammen aus einem auf die einzelne Aktie 

entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 6,63218627 und einem Agio pro Aktie 

von EUR 13,11781373. Für den Bezug der angebotenen Aktien werden von Seiten der Emitten-

tin gegenüber den Zeichnern keine Kosten erhoben. 

Der Angebotspreis beträgt EUR 21,50 und setzt sich zusammen aus einem auf die einzelne 

Aktie entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 6,63218627 und einem Agio pro 

Aktie von EUR 14,86781373. 



 - 30 - 

Die Emittentin erwartet, dass sich die von der Emittentin zu tragenden Kosten für das Angebot 

einschließlich der Vergütungen und Entgelte der an der Durchführung beteiligten Personen 

und Gesellschaften auf rund EUR 200.000 belaufen werden. 

3.2.14 Art und Umfang einer Absicherung der Wertpapiere durch Eintragung in öffentliche Bücher 

Eine Absicherung der angebotenen Aktien durch Eintragung in öffentliche Bücher ist nicht vor-

handen. 

3.2.15 Darlegungen der Möglichkeiten und Kosten einer späteren Veräußerung der Wertpapiere 

Die angebotenen Aktien werden derzeit nicht in den Handel an einer Börse, einem geregelten 

Markt oder einem multilateralen oder organsierten Handelssystem einbezogen und werden 

auch sonst nicht von der Emittentin oder einem dazu berechtigten Kreditinstitut laufend ge-

handelt werden. Ebenso wenig werden Kurse für Kaufangebote gestellt werden. 

Die im Zuge des Angebots ausgegebenen Aktien unterliegen zudem einer Handelssperre bis 

30.11.2021, d.h. sie dürfen erst ab dem darauffolgenden Tag gehandelt werden. 

Für Zwecke des Kaufs und Verkaufs von Aktien der Emittentin steht den Aktionär*innen eine 

Informationsplattform in Form eines elektronisch unterstützten schwarzen Bretts auf der In-

ternet-Seite der Emittentin zur Verfügung. Diese Plattform erlaubt Aktionär*innen die Kon-

taktaufnahmen mit anderen Investor*innen, die außerhalb von Kapitalerhöhungen Aktien er-

werben möchten. Ebenso können Kaufinteressent*innen dort Kontakt mit Aktionär*innen auf-

nehmen. Die Plattform gibt Aktionär*innen und Kaufinteressent*innen die Möglichkeit, Preis-

vorstellungen einzusehen und ermöglicht die Kontaktaufnahme zwischen Aktionär*in und 

Kaufinteressent*in. 

Ob ein Geschäft zwischen Aktionär*in und Kaufinteressent*in zustande kommt und zu wel-

chen Bedingungen, ist ausschließlich Sache der involvierten Parteien. Die oekostrom AG über-

nimmt keinerlei Zusage oder Bemühungsverpflichtung, einen Geschäftsabschluss zwischen 

den Parteien herbeizuführen. 

Die Emittentin übernimmt dabei keine Vermittlerfunktion, sondern stellt lediglich eine Infor-

mations- und Kontaktplattform bereit. 

Im Jahr 2020 konnte die Emittentin am Handelsplatz entgeltliche Transaktionen über 31.180 

Stück beobachten, welche zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von EUR 20,28 

gehandelt wurden. Im ersten Quartal des Jahres 2021 wurden entgeltliche Transaktionen über 

10.030 Stück zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von EUR 25,33 beobachtet und 

im Zeitraum 01.04.2020 bis 31.03.2021 wurden entgeltliche Transaktionen über 33.600 Stück 

zu volumengewichteten Durchschnittskurs von EUR 22,16 beobachtet. 

Durch die Nutzung der Plattform fallen für die / den Aktionär*in /Verkäufer*in oder Kaufinte-

ressenten*in /Käufer*in derzeit keine Kosten an. Die Nutzung ist allerdings nur für registrierte 

Teilnehmer*innen möglich. Die Nutzung der Plattform unterliegt gesonderten Nutzungsbedin-

gungen, die von Zeit zu Zeit von der Emittentin geändert werden können. Die oekostrom AG 
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übernimmt keine Zusicherung, dass die Plattform dauerhaft bzw. dauerhaft kostenlos betrie-

ben werden wird. 

Die faktische Handelbarkeit kann durch die fehlende Einbeziehung in regulierte Handelsplätze 

und wegen der fehlenden sonstigen Kursstellung bisweilen stark eingeschränkt oder gar nicht 

gegeben sein. Sie hängt letztendlich davon ab, ob die / der an einem Verkauf interessierte 

Aktionär*in individuell eine*n Käufer*in findet, die / der bereit ist, zu den von der / vom Akti-

onär*in angebotenen Bedingungen Aktien von dieser / diesem zu erwerben. 

Gemäß 2. Kapitel Punkt V (2) der Satzung ist für die Aktien der Emittentin der Handel über ein 

multilaterales Handelssystem im Sinne des § 10 Abs 1 Z 2 AktG (z.B. am direct market plus der 

Wiener Börse) beabsichtigt. Wann die tatsächliche Umsetzung dieser Absicht erfolgt, ist noch 

offen, und eine Umsetzung ist nicht garantiert. 

3.2.16  Bestimmungen über die Abwicklung und die Stellung der Anleger*innen im Insolvenzfall 

Die Bestimmungen über die Abwicklung und die Stellung der Anleger*innen im Insolvenzfall 

ergeben sich aus der Eigenschaft der Anleger*innen als Aktionär*innen der Emittentin und 

bestimmen sich nach dem Aktienrecht und Insolvenzrecht.  

Im Fall einer Insolvenz der Emittentin werden aus dem Vermögen zuerst die Fremdkapitalge-

ber*innen und sonstige Gläubiger*innen (inklusive allfälliger nachrangiger Gläubiger*innen) 

bedient und erst ein allfälliger dann noch verbleibender Überschuss fällt den Aktionär*innen 

zu.  

Weiters wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Fall einer Insolvenz einer Tochterge-

sellschaft eine strukturelle Nachrangigkeit der Aktionär*innen der Emittentin besteht, weil die 

Emittentin primär nur eine Holding-Funktion wahrnimmt. Die Emittentin erhält im Fall der In-

solvenz einer Tochtergesellschaft somit nur Zahlungen, wenn zuvor alle Fremdkapitalgeber*in-

nen und sonstigen Gläubiger*innen (inklusive allfälliger nachrangiger Gläubiger*innen) der be-

troffenen Tochtergesellschaft vollständig bedient wurden und danach ein an die Emittentin als 

Gesellschafterin zu verteilender Überschuss verbleibt. Zu diesem Aspekt wird auch auf den zu 

"3.5.2. Risikofaktoren" enthaltenen Risikofaktor "Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft 

der oekostrom AG-Gruppe – Risiken in Bezug auf die Finanzlage der Emittentin – die Emittentin 

ist von den Beteiligungserträgen ihrer Tochtergesellschaften abhängig" – verwiesen. 

3.2.17 Wertpapierkennnummer (falls vorhanden) 

Die in diesem Prospekt beschriebenen angebotenen Aktien sind nicht mit einer ISIN oder sons-

tigen Wertpapierkennnummer ausgestattet.  

3.2.18 Allfällige Vertriebs- und Verwaltungskosten, Managementkosten, jeweils nach Höhe und 

Verrechnungsform  

Für das von der / vom Anleger*in vorgenommene Investment in angebotene Aktien fallen 

keine einmaligen oder laufenden Verwaltungs- oder Managementkosten an.  
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Allerdings erhält CONDA für ihre im Zuge des Angebots vorgenommenen Informations- und 

Werbetätigkeiten eine Vergütung aus liquiden Mitteln der Emittentin. Für die technische Zur-

Verfügung-Stellung der von der Emittentin für den Aktienerwerb durch die Anleger*innen ge-

nutzten Internet-Seite erhält CONDA darüber hinaus ein Entgelt. Das entsprechende Entgelt 

setzt sich zusammen aus einem Entgelt für die Lizenz, einem Entgelt für Anpassungen auf der 

Plattform und einem Entgelt für die laufende Wartung dieser Plattform. 

Nach Ansicht der Emittentin bestehen hinsichtlich CONDA aus ihrer Tätigkeit keine Interes-

senskonflikte. 

Die Emittentin erwartet, dass sich die von der Emittentin zu tragenden Kosten für das Angebot 

einschließlich der Vergütungen und Entgelten der an der Durchführung beteiligten Personen 

und Gesellschaften auf etwa EUR 200.000 belaufen werden. 

3.3   Angaben über die Emittentin  

3.3.1 Firma, Sitz und Unternehmensgegenstand 

Die Firma der Emittentin lautet "oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel". Die Emit-

tentin hat ihren Sitz in Wien und ihre Geschäftsadresse in 1100 Wien, Laxenburger Straße 2.  

Der Unternehmensgegenstand der oekostrom AG ist gemäß 1. Kapitel Punkt II der Satzung die 

Versorgung mit Energie aus erneuerbaren Quellen. Dies umfasst 

1. den Ein- und Verkauf sowie die Verteilung von Energie aus Anlagen, die auf Basis erneu-

erbarer Energien betrieben werden, die Vermittlung von solchen Geschäften sowie die 

Produktion von Energie mittels derartiger Anlagen; 

2. den Erwerb und die Anmietung von vorhandenen oder herzustellenden Anlagen zur Er-

zeugung von Energie, die auf Basis erneuerbarer Energiequellen betrieben werden, im 

In- und Ausland; 

3. alle mit der Energieversorgung zusammenhängenden Dienstleistungen und Energie-

spardienstleistungen, deren Planung und Umsetzung. 

Darüber hinaus ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften, die zur Erreichung 

des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen, berechtigt. Die Gesellschaft ist 

insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten und sich an 

Unternehmen mit ähnlichem Gegenstand im In- und Ausland zu beteiligen. Ausgenommen von 

der Tätigkeit der Gesellschaft sind Bankgeschäfte im Sinne des Bankwesengesetzes. 
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3.3.2 Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere Angaben zum 

Grundkapital oder dem Grundkapital entsprechenden sonstigen Gesellschaftskapital, des-

sen Stückelung samt Bezeichnung etwaiger verschiedener Gattungen von Anteilsrechten 

Die Emittentin ist eine nach österreichischem Recht errichtete Aktiengesellschaft. Es handelt 

sich um eine Aktiengesellschaft mit breitgestreuter Aktionär*innenstruktur, die im Eigentum 

von aktuell mehr als 2.000 Aktionär*innen steht. Sie ist eines der ersten Unternehmen, das auf 

dem österreichischen Markt Strom aus 100 % erneuerbarer Energie angeboten hat. Seit 2016 

bietet die Gesellschaft ergänzend zu Strom auch ein Wärmeprodukt (Gas mit bis zu 100 % Bi-

ogasanteil) an. Das Unternehmen bietet Kund*innen die Möglichkeit, selbst erzeugte Energie 

zu vermarkten, Teil einer Erzeuger*innen-Verbraucher*innengemeinschaft zu sein und unter-

stützt sie bei der effizienten Energienutzung. Zudem besitzt, entwickelt und betreibt das Un-

ternehmen Wind- und Solarkraftwerke.  

Unternehmensgeschichte 

Die oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 

28. April 1999 nach österreichischem Recht errichtet und am 01.07.1999 zu FN 183552f in das 

Firmenbuch des Handelsgerichts Wien eingetragen. In weiterer Folge entwickelte das Unter-

nehmen ein eigenes Stromprodukt aus 100% erneuerbarer Erzeugung, dass 2001 vom Um-

weltministerium mit dem österreichischen Umweltzeichen UZ 46 ausgezeichnet wurde. Neben 

dem Geschäftsfeld Stromvertrieb wurde in Folge der Bau und Betrieb von erneuerbaren Kraft-

werken als weiteres Geschäftsfeld etabliert. Im Juni 2003 wurde der erste Windpark der oe-

kostrom AG-Gruppe, der Windpark Parndorf 1, in Betrieb genommen im Jahr 2004 folgte der 

Windpark Parndorf 2. Im Jahr 2008 erreichte das Unternehmen einen Stand von rund 10.000 

Kunden im Bereich der Stromkunden-Versorgung. Gleichzeitig traten diverse operative Prob-

leme, unter anderem im Bereich einer Tochtergesellschaft und der Abrechnung der Stromkun-

den zu Tage. Im Zuge dessen musste die Emittentin mehrere Beteiligungen (Biogasanlagen, 

Kraftwerk Triebentalbach) wieder verkaufen. Im Jahr 2013 konnte die oekostrom AG mit der 

Hofer KG die erste Stromvertriebskooperation im österreichischen Einzelhandel umsetzen, 

weitere Kooperationen mit der Kronen Zeitung und der VKI-Aktion Energiekosten-Stopp folg-

ten. Im Jahr 2016 erweiterte die oekostrom AG-Gruppe ihr Angebot um ein Wärmeprodukt 

(Gas mit bis zu 100% Biogasbeimischung) und veröffentlichte in Folge die erste freiwillige Gas-

kennzeichnung in Österreich.  

Die oekostrom AG-Gruppe versorgt derzeit knapp 80.000 Kund*innen mit rund 301 GWh 

Strom (Stand 31.12.2020) aus 100 % erneuerbaren Quellen und mit rund 54 GWh Gas mit bis 

zu 100 % Biogasanteil. Externe Handelspartner*innen werden mit rund 520 GWh Strom (Stand 

31.12.2020) aus erneuerbaren Quellen beliefert. Zudem betreibt die oekostrom AG-Gruppe 

eigene Wind- und Solarkraftwerke mit einer Leistung von rund 55 MW. 
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Ausgewählte Finanzzahlen der oekostrom AG-Gruppe 

Die im Folgenden ausgewählten historischen Finanzinformationen sind den nach UGB aufge-

stellten Konzernabschlüssen der Emittentin der Geschäftsjahre 2019 und 2020 entnommen. 

Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wurde von Deloitte Audit Wirtschaftsprü-

fungs GmbH in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer 

Abschlussprüfung auf Grundlage der International Standards on Auditing geprüft und mit ei-

nem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk, datiert mit 16.04.2020, versehen; der Konzern-

abschluss für das Geschäftsjahr 2020 wurde von der BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- 

und Steuerberatungsgesellschaft als aktuelle Abschlussprüferin in Übereinstimmung mit den 

österreichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung auf Grundlage der Interna-

tional Standards on Auditing geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

datiert mit 16.04.2021 versehen. 

Für den Konzern ergibt sich für das Jahr 2020 in Summe ein EBIT in der Höhe von TEUR 1.872 

und ein Jahresüberschuss in der Höhe von TEUR 1.127 (jeweils inklusive Fremdanteile). Die 

Eigenkapitalquote beträgt 37,83 %. Das Konzernjahresergebnis ohne Fremdanteile beträgt 

TEUR 952. 

Kennzahlen in EUR 2020 2019 

EBIT 1.871.826,05 1.920.740,00 

EK-Rentabilität 10,88 % 11,08 % 

Gesamtrentabilität 5,39 % 5,11 % 

Nettoverschuldung (*) 6.455.802,21 7.392.999,70 

Eigenkapitalquote 37,83 % 34,32 % 

Nettoverschuldungs-

grad (**) 
49,10 

57,30 

Quelle: geprüfter konsolidierter Jahresabschluss 2020 (Anlage 6 des Prospekts, Abschnitt Kon-

zernlagebericht) 

*) Die Nettoverschuldung ergibt sich aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten abzüg-

lich liquider Mittel. 

**) Der Nettoverschuldungsgrad ergibt sich aus Nettoverschuldung dividiert durch Eigenkapi-

tal. 

Der operative Cashflow beträgt TEUR 4.005, der Finanzierungscashflow TEUR -2.688 und der 

Investitionscashflow TEUR -1.800. 
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Zukunftsaussichten 

Zu den Zielen für die nächsten Jahre zählen der kontinuierliche Ausbau der Kund*innenbasis 

im Energievertrieb von derzeit rund 80.000 auf bis zu 100.000 Kund*innen und der kontinuier-

liche Ausbau des Kraftwerksportfolios insbesondere in den Bereichen Wind- und Solarenergie 

von derzeit rund 55 MW auf rund 75 MW. 

Ein wichtiger Wachstumsschritt soll mit der Umsetzung des Projektes Parndorf Repowering 

erreicht werden, das den Ersatz von 14 bestehenden Windkraftanlagen mit einer Gesamtleis-

tung von rund 20 MW am Standort Parndorf durch 7 neue, deutlich leistungsfähigere Anlagen 

des Herstellers VESTAS mit einer Gesamthöhe von bis zu 234m vorsieht. Das Projekt verfügt 

derzeit über eine aufrechte UVP-Genehmigung für sieben Windkraftanlagen des Typs Vestas 

V126 mit insgesamt rund 25 MW aus dem Jahr 2016 sowie über einen Einspeisetarif für eine 

Leistung von 23,1 MW. Aufgrund von inzwischen eingetretenen technologischen Weiterent-

wicklungen sowie Veränderungen der Flächenwidmung (teilweise höhere Gesamthöhe mög-

lich) hat die oekostrom AG-Gruppe bei der Burgenländischen Landesregierung ein Änderungs-

verfahren nach §18b UVP-G eingereicht, mit dem die Gesamtleistung des Projektes auf 27 MW 

ausgeweitet werden kann. Mit Umsetzung dieses Projektes soll die Stromerzeugung am Stand-

ort gegenüber den bestehenden Windkraftanlagen am Standort um ca. 80% auf rund 69 GWh 

pro Jahr (p75) gesteigert werden. Der gesicherte Einspeisetarif für das Projekt beträgt 8,12 

ct/kWh. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 45 Mio EUR inkl. aller Nebenkosten und 

Bankgebühren, für die Finanzierung des Projektes werden rund 7 Mio EUR an Eigenkapital be-

nötigt.  

Die oekostrom AG-Gruppe hält 68% an diesem Projekt, die Inbetriebnahme soll Mitte 2023 

erfolgen. Es wird erwartet, dass mit Umsetzung des Projektes Parndorf Repowering die Er-

tragskraft (Ergebnis vor Steuern) für den Anteil der oekostrom AG Gruppe in einem durch-

schnittlichen Jahr (p75) um etwas über eine Mio EUR p.a. gegenüber dem Status-quo gestei-

gert werden kann. Der tatsächliche Ertrag in einem Kalenderjahr wird aber stark vom tatsäch-

lichen Windaufkommen in diesem Zeitraum abhängen. Durch den Produktionsausfall sind im 

zeitlichen Verlauf zwischen Abbau der Altanlagen und Bau der neuen Anlagen insbesondere 

im Zeitraum 2022/2023 temporäre Ertragsausfälle zu erwarten. 

Unternehmensstruktur 

Die oekostrom AG ist an den folgenden Unternehmen unmittelbar zu je 100 Prozent beteiligt:  

o oekostrom GmbH für Vertrieb, Planung und Energiedienstleistungen, Wien,  
o oekostrom Handels GmbH, Wien,  
o oekostrom Produktions GmbH, Wien, und  
o oekostrom Slovakia s.r.o., Bratislava, Slowakei. 

Die oekostrom AG ist das Mutterunternehmen der oekostrom AG-Gruppe. Die oekostrom AG-

Gruppe ist in folgenden Geschäftsbereichen tätig:  

Geschäftsbereich Vertrieb: Verkauf von Strom aus erneuerbarer Energie und von Gas mit bis 

zu 100% Biogasbeimischung an derzeit knapp 80.000 Privat- und Gewerbekund*innen sowie 

die Erbringung von Energiedienstleistungen für ihre Kund*innen. Der Geschäftsbereich 
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Vertrieb wird durch die Tochtergesellschaft oekostrom GmbH für Vertrieb, Planung und Ener-

giedienstleistungen erbracht. 

Geschäftsbereich Handel: Handel mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen im Auftrag der 

oekostrom AG-Gruppe und für Dritte (Handelspartner*innen). Der Geschäftsbereich Handel 

wird über die Tochtergesellschaft oekostrom Handels GmbH abgewickelt. 

Geschäftsbereich Produktion: Entwicklung und Kauf von Projekten im In- und Ausland, die zur 

Erzeugung von erneuerbarer Energie dienen, dabei insbesondere die Errichtung oder der Kauf 

neuer Wind- und Solarkraftwerke, sowie die Betriebsführung dieser Anlagen. Der Geschäfts-

bereich Produktion ist in der oekostrom Produktions GmbH angesiedelt, die auch die Beteili-

gungen an den Kraftwerksgesellschaften (mit Ausnahme der oekostrom Slovakia s.r.o., die aus 

regulatorischen Gründen direkt von der oekostrom AG gehalten wird) hält. 

Die oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel ist als Holding zu je 100 Prozent an der 

oekostrom GmbH für Vertrieb, Planung und Energiedienstleistungen, der oekostrom Handels 

GmbH, der oekostrom Produktions GmbH und an der oekostrom Slovakia s.r.o. beteiligt, ist für 

das Beteiligungsmanagement, Investor und Public Relations zuständig und stellt Dienstleistun-

gen wie das Finanzwesen und die IT-Infrastruktur zur Verfügung. 

Darüber hinaus ist die oekostrom AG an den folgenden Unternehmen mittelbar zu mindestens 

50 % beteiligt: 

oekostrompark Parndorf GmbH & Co KG, Wien (65 %), oekostrom Produktions GmbH & Co KG, 

Wien (51 %), oekostrompark Parndorf sieben GmbH & Co KG (68 %) oekostrompark Kittsee 

GmbH, Wien (100 %), Windpark Kohlenberge GmbH & Co KG, Bad Homburg v.d. Höhe, 

Deutschland (100 %), Wind Invest s.r.o., Prag, Tschechien (75 %), Kresanda s.r.o., Bratislava, 

Slowakei (50 %), Windenergie Bardau GmbH, Leipzig, Deutschland (50 %), DH Solar s.r.o., Bra-

tislava, Slowakei (100 %) und Vĕtrna elektrarna Oldřišov s.r.o., Bratislava, (50 %). 

Das aktuelle Organigramm der oekostrom AG-Gruppe findet sich in Anlage 7. 

Angaben zum Grundkapital 

Das aktuelle Grundkapital der Emittentin beträgt EUR 8.251.832,48 und ist eingeteilt in 

1.244.210 auf Namen lautende, stimmberechtigte Stückaktien. Aktien aus künftigen Kapitaler-

höhungen können auf Namen oder, im Hinblick auf einen beabsichtigten Handel über ein mul-

tilaterales Handelssystem im Sinne von § 10 Abs 1 Z 2 AktG, auf Inhaber*innen lauten. Ein 

Anspruch auf Einzelverbriefung der Aktien ist vollständig ausgeschlossen. 

Mit Beschluss des Vorstands und des Aufsichtsrats vom 08.04.2021 wird das Grundkapital der 

Emittentin von derzeit EUR 8.251.832,48 gegen sofort und bar einzuzahlende Bareinlagen um 

bis zu EUR 1.375.303,20 auf bis zu EUR 9.627.135,68 durch Ausgabe von bis zu 207.368 neuen 

auf Namen lautenden Stückaktien erhöht. Was das Bezugsangebot betrifft, beträgt der voll 

und bar zu leistende Ausgabebetrag EUR 19,75 und setzt sich aus dem anteiligen Betrag jeder 

Stückaktie am Grundkapital in Höhe von EUR 6,63218627 und einem Agio pro Stückaktie in 

Höhe von EUR 13,11781373 zusammen. Was das Folgeangebot betrifft, beträgt der voll und 

bar zu leistende Ausgabebetrag EUR 21,50 und setzt sich aus dem anteiligen Betrag jeder 
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Stückaktie am Grundkapital in Höhe von EUR 6,63218627 und einem Agio pro Stückaktie in 

Höhe von EUR 14,86781373 zusammen. Der Gesamtbetrag der Emission beträgt daher bis zu 

(inklusive einem Agio in Höhe von EUR 13,11781373 bzw. EUR 14,86781373 pro Aktie) rund 

EUR 4,1 Mio. Die neuen Stückaktien sind ab dem Geschäftsjahr 2021 dividendenberechtigt.  

3.3.3 Mitglieder der Organe der Geschäftsführung, der Verwaltung und der Aufsicht (Name und 

Stellung)  

Der Vorstand der Emittentin besteht aus den folgenden Personen:  

• Dr. Ulrich Streibl, geboren am 20.11.1965 

Vertritt seit 01.11.2020 selbstständig (und ab 01.05.2021 gemeinsam mit einem weite-

ren Vorstandsmitglied oder Gesamtprokuristen) 

• DI Dr. Hildegard Aichberger, geboren am 04.06.1972 

Vertritt ab 01.05.2021 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder Gesamt-

prokuristen 

Der Aufsichtsrat der Emittentin besteht aus den folgenden Personen:  

• Astrid Kiener, MBA, geboren am 26.01.1971, (Vorsitzende)  

• Dr. Wilhelm Okresek, geboren am 24.08.1951 (Stellvertreter der Vorsitzenden) 

• Mag. Wolfgang Rafaseder, geboren am 06.05.1975 (Mitglied) 

• DI Gudrun Stöger, geboren 16.11.1973 (Mitglied) 

• Elisabeth Thurnher, geboren am 06.12.1970 (Mitglied) 

• Mag. Maria Zesch, geboren 09.04.1973 (Mitglied) 

3.3.4 Angaben der Anteilseigner*innen, die in der Geschäftsführung des Emittenten unmittelbar 

oder mittelbar eine beherrschende Rolle ausüben oder ausüben können 

Der größte Anteilseigner hält rund 5 % an der Gesellschaft. Kein*e Anteilseigner*in kann daher 

unmittelbar oder mittelbar eine beherrschende Rolle ausüben. 

3.3.5 Der letzte Jahresabschluss samt etwaiger Lageberichte und Bestätigungsvermerk(e) 

Die Einzel- und Konzernabschlüsse der Emittentin für das Geschäftsjahr per 31. Dezember 2020 

samt den entsprechenden Lageberichten und Bestätigungsvermerken sind diesem Prospekt 

als Anlage 5 (Einzelabschluss) bzw. 6 (Konzernabschluss) beigeschlossen. 

3.4   Angaben über die Depotbank (falls vorhanden)  

Weder im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Aktien der Emittentin noch hin-

sichtlich der Verwahrung oder Verwaltung der Aktien der Emittentin insgesamt ist eine Depot-

bank bestellt. Es ist auch nicht beabsichtigt, eine solche zu bestellen.  

Das Aktienbuch wird in elektronischer Form geführt und ist bei der Emittentin hinterlegt.  
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3.5   Laufende Informationen und Risikofaktoren 

3.5.1 Art und Umfang der laufenden Informationen der Anleger*innen über die wirtschaftliche 

Entwicklung der Wertpapiere 

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat mindestens einmal jährlich über grundsätzliche Fragen der 

künftigen Geschäftspolitik des Unternehmens zu berichten sowie die künftige Entwicklung der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage anhand einer Vorschaurechnung darzustellen. Der Vor-

stand hat ferner dem Aufsichtsrat regelmäßig, mindestens vierteljährlich, über den Gang der 

Geschäfte und die Lage des Unternehmens im Vergleich zur Vorschaurechnung unter Berück-

sichtigung der künftigen Entwicklung zu berichten. Bei wichtigem Anlass ist der / dem Vorsit-

zenden des Aufsichtsrats unverzüglich zu berichten. Ferner ist über Umstände, die für die Ren-

tabilität oder Liquidität der Emittentin von erheblicher Bedeutung sind, dem Aufsichtsrat un-

verzüglich zu berichten.  

Den Aktionär*innen stehen – im Rahmen der Hauptversammlung – die gesetzlichen Auskunfts-

rechte, insbesondere nach § 118 AktG, zu. Diese umfassen die Auskunft über Angelegenheiten 

der Emittentin, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforder-

lich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 

der Emittentin zu einem verbundenen Unternehmen.  

Darüber hinaus werden der Jahresabschluss (versehen mit einem Bestätigungsvermerk), der 

Lagebericht (jeweils Einzel- und Konzernabschluss) und allenfalls ein Corporate-Governance-

Bericht nach ihrer Behandlung in der Hauptversammlung beim Firmenbuch eingereicht und 

sind dort einsehbar. 

Außerdem präsentiert die oekostrom AG regelmäßig Halbjahresberichte auf ihrer Internet-

Seite ("https://aktie.oekostrom.at/downloads"), um ihre Aktionär*innen über den Geschäfts-

verlauf zu informieren. Die in solchen Berichten enthaltenen Finanzinformationen werden kei-

ner Prüfung oder prüferischen Durchsicht unterzogen. Art und Umfang der auf diese Weise zur 

Verfügung gestellten Information unterliegen der Diskretion der Emittentin und können sich 

ändern. Des Weiteren übernimmt die Emittentin keine Zusicherung dahin, diese Art von Infor-

mation dauerhaft zur Verfügung zu stellen.  

3.5.2 Sonstige Angaben, die für die / den Anleger erforderlich sind, um sich ein fundiertes Urteil 

im Sinne des § 5 Abs. 1 KMG 2019 zu bilden.  

Anleger*innen sollten vor der Entscheidung über den Kauf von Aktien der Emittentin die nach-

folgend beschriebenen Risiken und die übrigen in diesem Prospekt enthaltenen Informationen 

eingehend prüfen. Der Eintritt dieser Risiken kann, einzeln oder zusammen mit anderen Um-

ständen, die Geschäftstätigkeit der oekostrom AG und / oder der oekostrom AG-Gruppe we-

sentlich beeinträchtigen und erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der oekostrom AG und / oder der oekostrom AG-Gruppe haben. Die nachfol-

gend aufgeführten Risiken könnten sich als nicht abschließend herausstellen und daher nicht 

die einzigen Risiken sein, denen die oekostrom AG und /oder die oekostrom AG-Gruppe ausge-

setzt ist. Die gewählte Reihenfolge ist weder eine Aussage über die Eintrittswahrscheinlichkeit 

noch über die Schwere oder die Bedeutung der einzelnen Risiken. Weitere Risiken und 
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Unsicherheiten, die der Emittentin etwa gegenwärtig nicht bekannt sind oder die von der Emit-

tentin gegenwärtig als unwesentlich eingeschätzt werden, könnten die Geschäftstätigkeit der 

oekostrom AG und / oder der oekostrom AG-Gruppe ebenfalls beeinträchtigen und wesentliche 

nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der oekostrom AG und 

/ oder der oekostrom AG-Gruppe haben. Der Wert der Aktien könnte aufgrund des Eintritts 

jedes einzelnen dieser Risiken fallen und / oder die effektive Übertragbarkeit der Aktien (Liqui-

dität) könnte sich aufgrund des Eintritts jedes einzelnen dieser Risiken verringern oder über-

haupt nicht mehr gegeben sein, und Anleger*innen könnten ihr eingesetztes Kapital ganz oder 

teilweise verlieren. 

Ein Erwerb von Aktien der Emittentin sollte nur als Teil eines breit gestreuten Portfolios erfol-

gen. Investor*innen, insbesondere wenn sie Fragen oder Zweifel über den Inhalt dieses Pros-

pekts haben, wird empfohlen, ihre*n Bankbetreuer*in, Anwältin / Anwalt, Steuerberater*in 

oder Anlageberater*in zu konsultieren. Die Angaben in diesem Prospekt können eine fachkun-

dige Beratung durch diese Personen nicht ersetzen.  

Aus der Sicht einer/ eines jeden einzelnen Investor*in können sich persönliche Chancen und 

Risiken ergeben, die nur durch die jeweilige persönliche Situation bedingt sind, und somit von 

der Emittentin nicht zu erfassen sind. Jede*r Investor*in muss sich über diese Faktoren ein ei-

genes vollständiges Bild machen. 
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Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft der oekostrom AG-Gruppe 

Risiken in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin 

Die Stromerzeugung der Kraftwerke der oekostrom AG-Gruppe hängt wesentlich von Herstellern 

von Kraftwerken und Komponenten und von der Lebensdauer der Kraftwerke ab. 

Die oekostrom AG-Gruppe bezieht ihre Windkraftanlagen von nur wenigen am Markt tätigen Herstel-

lerunternehmen. Zudem schließt die oekostrom AG-Gruppe mit diesen Herstellerunternehmen lang-

fristige Vollwartungsverträge ab, was zu einer gewissen Abhängigkeit von diesen Unternehmen führt. 

Viele der bestehenden Windkraftanlagen wurden von etablierten Herstellern (z.B. Vestas, Enercon) 

geliefert, einige Windkraftanlagen wurden aber auch von kleineren Herstellern (z.B. eno energy) er-

richtet. Bei wirtschaftlichen Problemen bzw. einer Insolvenz eines dieser Herstellerunternehmens be-

steht daher das Risiko, dass es zu Verzögerungen und Ausfällen bei der Auslieferung von Windkraftan-

lagen bzw. zu Verzögerungen und Ausfällen im Bereich der Lieferung von Ersatzteilen und Wartungs-

arbeiten der Kraftwerke kommt. Bei einer Insolvenz können bereits geleistete Zahlungen unter Um-

ständen nur noch als Insolvenzforderung angemeldet werden. 

Im Bereich der Solarkraftwerke sind in den vergangenen Jahren viele Hersteller von Modulen und 

Wechselrichtern insolvent geworden, sodass die Herstellerfirmen häufig nicht mehr existieren. Bei die-

ser Technologie sind zwar alternative Ersatzteile am Markt in der Regel beschaffbar, trotzdem können 

auch hier Verzögerungen bei der Lieferung auftreten.  

Ein Unsicherheitsfaktor bei Kraftwerksprojekten ist zudem die Lebensdauer der Kraftwerke. Neuere 

Kraftwerke verfügen über eine erwartete Lebensdauer von mehr als 20 Jahren. Insbesondere bei neu-

eren Kraftwerkstypen kann aber nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass die Lebensdauer tatsächlich 

erreicht wird. 

Alle diese Risiken können zu einer erheblichen Erhöhung der Kosten bei Projekten führen, Projekte 

können durch den Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken unwirtschaftlich werden.  

Die Stromerzeugung der Kraftwerke der oekostrom AG-Gruppe hängt wesentlich von den klimati-

schen und sonstigen Umweltbedingungen, vor allem dem Windaufkommen und der Sonnenein-

strahlung, ab. 

Wesentlichen Einfluss auf die Rentabilität von Betriebsanlagen im Bereich erneuerbarer Energien hat 

die tatsächliche meteorologische Situation, die die Menge des erzeugten elektrischen Stroms maßgeb-

lich beeinflusst. In den Jahren 2015 – 2019 schwankte der Erzeugungskoeffizient der bestehenden oe-

kostrom AG-Kraftwerke (also die tatsächliche Erzeugung in einem Jahr im Verhältnis zur langjährigen 

Normerzeugung) zwischen 104 % und 88 %. Bei der Neuanschaffung von Kraftwerken holt die oe-

kostrom AG-Gruppe externe Gutachten namhafter Windgutachter*innen ein, um die zukünftige Er-

zeugung der Kraftwerke zu prognostizieren. Diese Gutachten werden auf Basis historischer meteoro-

logischer Daten erstellt. Es ist möglich, dass die zukünftigen meteorologischen Gegebenheiten auf-

grund von Faktoren, die nicht im Einflussbereich der oekostrom AG-Gruppe liegen (z.B. Zubau im Um-

feld der Kraftwerke, Klimawandel), negative Auswirkungen auf den Erzeugungskoeffizienten und somit 

auf die Rentabilität der Kraftwerke haben.  
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Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass außergewöhnliche Ereignisse wie Erdbeben, Umwelt-

katastrophen, Terrorismus, Flugzeugabstürze oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt auftreten und 

die von der Emittentin oder ihren Tochter- und Beteiligungsunternehmen betriebenen oder genutzten 

Betriebsanlagen davon betroffen sind. 

Das für die oekostrom AG-Gruppe wirtschaftlich sehr bedeutende Projekt Parndorf Repowering un-

terliegt noch Risiken in den Bereichen Projektentwicklung, Finanzierung und Bau. 

Mit Umsetzung des Projektes Parndorf Repowering sollen die 13 bestehenden Windkraftanlagen der 

Windparks Parndorf 1 und Parndorf 2 sowie die Windkraftanlage (WKA) Parndorf mit einer Gesamt-

leistung von rund 20 MW durch sieben deutlich größere und leistungsfähigere Windkraftanlagen er-

setzt werden. Damit kann der Stromertrag des Standorts sehr deutlich erhöht werden, was die wirt-

schaftliche Relevanz des Projektes für die Ertragskraft der oekostrom AG-Gruppe unterstreicht. 

Das Projekt verfügt derzeit über eine aufrechte UVP-Genehmigung für sieben Windkraftanlagen des 

Typs Vestas V126 mit insgesamt rund 25 MW aus dem Jahr 2016 sowie über einen Einspeisetarif für 

eine Leistung von 23,1 MW. Aufgrund von inzwischen eingetretenen technologischen Weiterentwick-

lungen sowie Veränderungen der Flächenwidmung (teilweise höhere Gesamthöhe möglich) hat die 

oekostrom AG-Gruppe ein Änderungsverfahren nach §18b UVP-G bei der Burgenländischen Landesre-

gierung eingereicht. Im Fall des erfolgreichen Abschlusses des Verfahrens kann die Gesamtleistung des 

neuen Windparks auf 27 MW ausgeweitet werden. Das Management geht derzeit davon aus, dass 

diese Änderungen genehmigt werden. Dieses Änderungsverfahren gemäß §18b UVP-G unterliegt je-

doch derzeit noch dem Risiko, dass die Genehmigung nicht oder nicht rechtzeitig rechtskräftig erteilt 

wird. Es ist daher auch möglich, dass das Änderungsverfahren nur teilweise oder nicht erfolgreich ist 

und somit auf die bestehende UVP-Genehmigung zurückgegriffen werden muss. 

Hinsichtlich der Finanzierung befinden sich die Verhandlungen mit einer österreichischen Großbank 

bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Es besteht jedoch das Risiko, dass die Bank die Finanzie-

rung letztlich nicht oder nur zu im Vergleich zu den bisherigen Indikationen geänderten, nachteiligen 

Konditionen finanziert.  

Zudem unterliegt das Projekt den üblichen Risiken in der Bauphase, wie z.B. dem Risiko der Insolvenz 

des Windkraftanlagenherstellers VESTAS, dem Risiko von Verzögerungen und dem Risiko der Erhöhung 

von Kosten während der Bauphase.  

Es besteht im Extremfall auch das Risiko, dass das Projekt Parndorf Repowering nicht oder nicht voll-

ständig umgesetzt werden kann oder dass durch Verzögerungen, die nicht im unmittelbaren Einfluss-

bereich der oekostrom AG-Gruppe liegen, die Frist für die Inanspruchnahme des Einspeisetarifs (No-

vember 2023) nicht eingehalten werden kann und somit der Einspeisetarif teilweise oder gänzlich ent-

fällt und somit eine deutlich geringere Rentabilität erreicht wird. 

Die COVID-19 Krise kann längerfristige Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der Emittentin 

haben. 

Im Laufe des Geschäftsjahres 2020 war die oekostrom AG-Gruppe in mehrfacher Hinsicht von der  

COVID-19 Krise betroffen. Im Geschäftsbereich Vertrieb kam es im Vergleich zu den Vorjahren zu hö-

heren Zahlungsausfällen im Bereich der Privat- und Firmenkund*innen. Die Forderungswertberichti-

gungen stiegen vom Jahr 2019 auf das Jahr 2020 um rund 81 TEUR. Im Geschäftsbereich Produktion 
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kam es kurzfristig zu längeren Wartezeiten im Bereich der Wartung der Wind- und Solarkraftwerke, 

allerdings blieben die Lieferketten für Ersatzteile grundsätzlich intakt. Auch die grenzüberschreitende 

Wartung von Kraftwerken war sichergestellt.  

Sollte sich die COVID-19 Krise weiter hinziehen und eine Wirtschaftskrise folgen, könnten die Forde-

rungswertberichtigung aus dem Privat- und Firmenkund*innengeschäft dauerhaft auf dem aktuell ho-

hen Niveau von rund 148 TEUR bleiben oder weiter steigen. Zudem könnte es auch zum vermehrten 

Ausfall von Handelsparter*innen und Großkund*innen führen. 

Einschränkungen in den Lieferketten der Kraftwerkshersteller und -lieferant*innen durch die COVID-

19 Krise könnten zudem negative Auswirkungen auf Wartung und Betriebsführung der Wind- und So-

laranlagen der oekostrom AG-Gruppe haben. Insbesondere könnte es zu Verzögerungen bei der Liefe-

rung von betriebsnotwendigen Teilen und somit zu längeren Stillständen im Kraftwerkspark der oe-

kostrom AG-Gruppe kommen. Auch bei Bau neuer Wind- und Solarparks könnte es dadurch zu uner-

warteten Verzögerungen kommen, was zu höheren Kosten und im Extremfall auch zum Verlust von 

bereits zugesagten Einspeisetarifen führen und somit wesentliche Auswirkungen auf die Wirtschaft-

lichkeit geplanter Projekte haben könnte.  

Es können Haftungen für Vermögens- und Personenschäden und / oder Garantie- und Gewährleis-

tungsanspräche entstehen. 

Die oekostrom AG-Gruppe errichtet und betreibt Wind- und Solarkraftwerke. Dabei orientiert sich die 

oekostrom AG-Gruppe an hohen Sicherheitsstandards. Die betriebenen Wind- und Solarkraftwerke 

stammen von erfahrenen Herstellerfirmen und unterliegen strengen Sicherheitsstandards und Geneh-

migungen. Dennoch können physische Risiken (wie z.B. durch Eiswurf bei Windkraftanlagen) nicht ganz 

ausgeschlossen werden.  

Für das Solarmodul simon®, das in der Vergangenheit vertrieben wurde, wurde eine Risikoanalyse nach 

ISO 12100 (einer Norm zur Beurteilung der Sicherheit von Maschinen) durchgeführt, und die Ergeb-

nisse sind in die Produktentwicklung eingeflossen. Trotzdem können Schäden an Gegenständen oder 

Personen und damit verbundene Haftungen nicht ausgeschlossen werden. Das Solarmodul wird zwar 

seit April 2018 nicht mehr durch die oekostrom AG-Gruppe vertrieben, jedoch bestehen weiterhin Haf-

tungsrisiken für ursprünglich von der oekostrom AG-Gruppe vertriebene Solarmodule, welche sich 

noch im Umlauf befinden.  

Die oekostrom AG ist marktüblich versichert. Dennoch könnte die oekostrom AG-Gruppe mit Haftungs-

ansprüchen und / oder Garantie- und Gewährleistungsansprüchen konfrontiert werden, die nicht an 

den Hersteller weitergereicht werden können oder die durch die Versicherungen nicht abgedeckt sind. 

Störungen, Ausfälle und Manipulationen der IT-Systeme der oekostrom AG-Gruppe sowie unautori-

sierte Zugriffe auf die Unternehmens-IT könnten die Geschäftsabläufe der oekostrom AG-Gruppe 

erheblich beeinträchtigen. 

Die oekostrom AG-Gruppe verfügt über eine moderne IT-Infrastruktur, die durch spezialisierte externe 

Partnerfirmen gewartet und betreut wird. Zudem wurde eine laufende, automatische state-of-the-art 

Datensicherung in einem österreichischen Datencenter implementiert. Damit können die Schlüssel-

kräfte des Unternehmens in einem Feuer- oder Datendiebstahls-Szenario den Vollbetrieb binnen we-

niger Stunden in einem Notfallraum des Datencenters weiterführen. Die für das Unternehmen 



 - 43 - 

wichtigsten Teile der IT bilden das Buchhaltungssystem BMD, das elektronische Billing-System SDK, in 

dem die Kund*innenverwaltung und -abrechnung des Geschäftsbereiches Vertrieb geführt wird und 

das Handelssystem SOPTIM. Bei diesen Systemen handelt es sich um Standardsoftware von etablierten 

Anbietern (Providern). Sollte einer der Provider insolvent werden oder sonstigen wesentlichen Verän-

derungen unterworfen sein, die es ihm unmöglich machen, seine Leistungen im vereinbarten Ausmaß 

zu erfüllen, könnte dies einen maßgeblichen Einfluss auf die operative Fähigkeit der oekostrom AG-

Gruppe haben, ihre Leistungen am Markt zu erbringen. 

Ein Verlust des Datenbestands z.B. durch externe Manipulationen ist trotz hoher Sicherheitsvorkeh-

rungen nicht gänzlich auszuschließen. Ein längerer Ausfall der von der oekostrom AG-Gruppe genutz-

ten IT-Systeme könnte zu Störungen des Geschäftsbetriebs und in der Folge zu erhöhten Kosten und / 

oder Verlusten führen. 

Der Verlust wichtiger Führungskräfte und Fehlbesetzungen von Führungspositionen könnten die Ge-

schäftstätigkeit der Emittentin negativ beeinflussen. 

Der Unternehmenserfolg der oekostrom AG beruht zu einem wesentlichen Teil auf den Kompetenzen, 

Erfahrungen und Kontakten ihrer Führungskräfte sowie der Führungskräfte ihrer Tochtergesellschaf-

ten. Der Verlust solcher Führungskräfte oder anderer Schlüsselmitarbeiter*innen könnte einen erheb-

lichen nachteiligen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der oekostrom AG haben. Ebenso können Fehl-

einschätzungen bei der Besetzung offener Führungspositionen in der oekostrom AG oder ihrer mittel-

baren und unmittelbaren Tochtergesellschaften negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der 

Emittentin haben. 

 

Risiken in Bezug auf die Finanzlage der Emittentin 

Die Emittentin ist von den Beteiligungserträgen ihrer Tochtergesellschaften abhängig. 

Die Emittentin ist die Muttergesellschaft der oekostrom AG Unternehmensgruppe und nur teilweise 

selbst operativ tätig. Die Emittentin finanziert sich zu wesentlichen Teilen aus Beteiligungserträgen 

ihrer Tochtergesellschaften.  

Unternehmen (in der Regel Projektgesellschaften) der oekostrom AG-Gruppe haben Kreditverträge 

abgeschlossen, die es den Kreditgeber*innen bei Nicht-Erreichung gewisser Kennzahlen erlauben, Aus-

schüttungen dieser Tochtergesellschaft zu untersagen. Darüber hinaus könnte es auch, etwa auf Grund 

von aktuell nicht absehbaren gesetzlichen oder behördlichen Anordnungen, zur völligen oder teilwei-

sen Nichtausschüttbarkeit von Gewinnen der Tochtergesellschaften oder zur Nichtrückführung von 

Ausleihungen der Emittentin an ihre Tochtergesellschaften kommen. Ein Eintritt dieser Risiken kann 

dazu führen, dass vorhandene liquide Mittel nicht an die Emittentin fließen können und die Emittentin 

somit in Zahlungsschwierigkeiten gerät. 

Die Emittentin leistet zudem von Zeit zu Zeit Sicherheiten für Verbindlichkeiten von Tochtergesell-

schaften und gibt Patronatserklärungen für Projektgesellschaften ab bzw. stellt die Emittentin Finan-

zierungen zur Verfügung. Im Fall der Insolvenz von Tochtergesellschaften besteht für die Aktionär*in-

nen der Emittentin das Risiko, dass diese Aktien an einer Holdinggesellschaft ohne ertragsbringende 

Tochtergesellschaften halten. In diesem Fall ist mit einem teilweisen oder totalen Wertverlust der 
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Aktien zu rechnen. Im Übrigen dienen bestimmte Anteile an Tochtergesellschaften sowie verschiedene 

in der oekostrom AG-Gruppe vorhandene Vermögenswerte wie z.B. bestimmte technische Anlagen 

oder Bankkonten als Besicherung für Verbindlichkeiten. Im Verwertungsfall kann es dazu kommen, 

dass die Emittentin keine Anteile mehr an diesen Tochtergesellschaften hält und / oder die betreffen-

den Vermögenswerte nicht mehr zur Verfügung stehen. Das alles kann zu einem erheblichen Wertver-

lust der Aktien führen und im Insolvenz- oder Liquidationsfall der Emittentin den erzielbaren Liquida-

tionserlös – soweit überhaupt gegeben – schmälern.  

Die oekostrom AG-Gruppe unterliegt Refinanzierungs- und Zinsänderungsrisiken. 

Im Rahmen der langfristigen Refinanzierung von Kraftwerksprojekten entstehen Zinsänderungsrisiken. 

Die oekostrom AG-Gruppe sichert die Finanzierung ihrer Wind- und Solarkraftprojekte mit Fixzinsver-

einbarungen oder Zinsswaps ab. Die Absicherung erfolgt typischerweise im Umfang von 70 bis 90 % 

des Kreditvolumens. Für diese Absicherungen bestehen Ausfallsrisiken hinsichtlich des Ausfalls der Ge-

genpartei (Bonitätsrisiko) sowie das Risiko, dass bei Ausfall eines Vertragspartners oder Laufzeitende 

der Absicherung die Absicherung zu einem dann möglicherweise höheren Zinsniveau erfolgen muss. 

Null bis ca. 30 % des Kreditvolumens werden auf EURIBOR Basis finanziert und unterliegen daher Zins-

änderungsrisiken. So könnten steigende Zinsen zu steigenden Refinanzierungskosten für aktuelle und 

/ oder zukünftige Verbindlichkeiten führen und bei gleichbleibenden oder sinkenden Erträgen der oe-

kostrom AG-Gruppe den Nettoertrag der oekostrom AG-Gruppe reduzieren. 

Die oekostrom AG-Gruppe hat zudem Kreditverträge abgeschlossen, die es den Kreditgeber*innen un-

ter bestimmten Voraussetzungen erlauben, die Zinsen zu erhöhen, bei Finanzierungen auf Ebene von 

Projektgesellschaften Ausschüttungen dieser Tochtergesellschaften an die Emittentin zu untersagen, 

und / oder die Finanzierung zu kündigen, wenn bestimmte Finanzkennzahlen oder interne Ratings der 

finanzierenden Banken nicht erreicht werden. Das Nichterreichen von Finanzkennzahlen könnte daher 

zu erhöhten Finanzierungskosten oder zu Refinanzierungsbedarf innerhalb der oekostrom AG-Gruppe 

führen. 

Die oekostrom AG-Gruppe hat darüber hinaus auch Kontokorrentkredite abgeschlossen und ist daher 

dem Risiko ausgesetzt, dass diese Kredite nicht im erforderlichen Ausmaß oder nicht zu den bestehen-

den Konditionen verlängert werden. Insoweit die oekostrom AG-Gruppe außerstande ist, Liquidität 

oder Fremdmittel im benötigten Ausmaß zur benötigten Zeit sicherzustellen, könnte ihre Fähigkeit be-

einträchtigt sein, ihren Verpflichtungen nachzukommen. 

Im Geschäftsmodell der oekostrom AG-Gruppe bestehen Währungsrisiken. 

Währungsrisiken bestehen derzeit beim Windparkprojekt Protivanov und bei der WKA Oldrisov, da die 

Einnahmen in CZK erwirtschaftet werden und die Ausschüttungen an die oekostrom Produktions 

GmbH in EUR erfolgen. Sollte sich daher der Wert der Tschechischen Krone gegenüber dem Wert des 

EURO verringern, kann dies zu niedrigeren Beteiligungserträgen in der oekostrom Produktions GmbH 

und damit infolge zu niedrigeren Erträgen in der Emittentin führen. 
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Halbjahresberichte der Emittentin werden keiner Prüfung oder prüferischen Durchsicht unterzogen. 

Die Emittentin stellt auf ihrer Internet-Seite ("https://aktie.oekostrom.at/downloads") Halbjahresbe-

richte zur Verfügung, um ihre Aktionär*innen über den Geschäftsverlauf zu informieren. Die in solchen 

Berichten enthaltenen Finanzinformationen werden keiner Prüfung oder prüferischen Durchsicht un-

terzogen. Die darin enthaltenen Prognoserechnungen basieren auf ungeprüften Halbjahres und kön-

nen sich im Nachhinein naturgemäß als unzutreffend herausstellen, so dass sich die Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage der oekostrom AG-Gruppe wesentlich von der prognostizierten Lage unterschei-

den könnte. Das könnte in der Folge zu erheblich nachteiligen Auswirkungen für die Anleger*innen 

führen. Art und Umfang der auf diese Weise zur Verfügung gestellten Information unterliegen der Dis-

kretion der Emittentin und können sich ändern. Des Weiteren übernimmt die Emittentin keine Zusi-

cherung, diese Art von Information dauerhaft zur Verfügung zu stellen. 

 

Risiken aus dem Markt- bzw Branchenumfeld 

Veränderungen der Großhandelspreise für Energie können zu Ertragsausfällen, Wertberichtigungen 

und Kundenabgängen im Geschäftsbereich Vertrieb führen. 

Die Marktpreise für Energie unterliegen Schwankungen. Die oekostrom AG-Gruppe kauft einen großen 

Teil der an ihre Kund*innen vertriebenen Energie von Kraftwerksbetreiber*innen und Handels-

partner*innen auf dem Energiemarkt zu. Mit Hilfe eines eigenen internen Regelwerks ("Risiko-Rule-

book"), das klare Prozessvorgaben für die internen energiewirtschaftlichen Geschäftsprozesse festlegt, 

soll der interne Umgang mit den aus diesen Preisschwankungen resultierenden Risiken optimiert wer-

den. Trotzdem hat die Entwicklung der Großhandelspreise für Energie wesentliche Auswirkungen auf 

die oekostrom AG-Gruppe.  

Im Bereich der Gewerbekund*innen mit einem Strombezug von mehr als zwei Gigawattstunden erfolgt 

zur Absicherung der Preisposition eine back-to-back Beschaffung, also eine Rückdeckung der Verkaufs-

menge auf den Handelsmärkten. Im Privatkund*innenvertrieb dürfen lediglich Verträge angeboten 

werden, die eine maximale Bindung von einem Jahr vorsehen. Das Mengen- und Preisrisiko in der mit-

tel- bis langfristigen Strombeschaffung wird branchenüblich durch einen Trancheneinkauf der langfris-

tig geplanten Energiemengen mit oberem und unterem Preislimit begrenzt. Für Strom- und Gasver-

träge gelten ähnliche Regelungen. Bei steigenden Großhandelspreisen können Lieferverträge nach 

Maßgabe gesetzlicher Regelungen, Regelungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie ver-

einbarter Tarifkonditionen – nach Ablauf der individuell vereinbarten Preisbindungsfrist – angepasst 

werden. Es besteht aber das Risiko, dass Kund*innen in Folge von Preisanpassungen zu einem anderen 

Versorger wechseln.  

Im Fall eines Steigens der Großhandelspreise für Energie kann es für die oekostrom AG-Gruppe aus 

Gründen des Wettbewerbs nicht oder nur mit einer zeitlichen Verschiebung möglich oder sinnvoll sein, 

die gestiegenen Einkaufspreise an ihre Kund*innen weiter zu verrechnen, wodurch die Gewinnmarge 

geschmälert werden würde.  
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Veränderungen der Großhandelspreise und der Ausgleichsenergiekosten können negative Auswir-

kungen auf die Ertragskraft des Geschäftsbereichs Produktion und des Geschäftsbereichs Handel ha-

ben. 

Die oekostrom AG-Gruppe ist im Bereich des Betriebs von Solar- und Windkraftwerken Veränderungen 

in den Großhandelsstrompreisen ausgesetzt. Davon sind jene Kraftwerke betroffen, die über keinen 

gesetzlich garantierten Einspeisetarif verfügen. In der nachfolgenden Tabelle sind die derzeit beste-

henden Kraftwerke der oekostrom AG-Gruppe dargestellt, jeweils mit der Angabe, ob bzw. ab wann 

die Kraftwerke Marktpreisrisiken unterliegen. 

Projekt Leistung Marktpreisrisiko  

WKA Freudenau (Ö) 0,6 MW Ja 

Windpark Parndorf 1 (Ö) 7,5 MW Ja, soll ab 2023 durch Windpark Parndorf 
Repowering ersetzt werden 

Windpark Parndorf 2 (Ö) 12,0 MW Ja, soll ab 2023 durch Windpark Parndorf 
Repowering ersetzt werden 

WKA Parndorf (Ö) 0,8 MW Ja 

WKA Hollawind (Ö) 1,8 MW Ja 

WKA Japons (Ö) 2,0 MW Ja 

Windpark Groißenbrunn (Ö) 1,1 MW Ja 

Solaranlage Manz (Ö) 1,0 MW teilweise 1 

Windpark Protivanov (CZ) 3,0 MW ab 2022 (ggf. schon 2021) 2 

Windpark Kittsee (Ö) 3,6 MW ab 2025 

Solarpark Teriakovce (SK) 1,0 MWp ab 2026 

Solarpark Kresanda (SK) 1,0 MWp ab 2026 

Solarpark Turany (SK) 0,6 MWp ab 2026 

WKA Parndorf 4 (Ö) 2,0 MW ab 2027 

WKA Pama (Ö) 3,0 MW ab 2030 

WKA Großbardau (D) 3,4 MW ab 2033 

WKA Kohlenberge (D) 2,2 MW ab 2034 

WKA Oldrisov (CZ) 2,0 MW ab 2034 

Windpark Parndorf Repowering (Ö)3 27,0 MW voraussichtlich ab 2036 

Windpark Wansleben (D) 7,2 MW ab 2039 

 

Die für den Verkauf von Strom aus Kraftwerken maßgeblichen Strompreise unterlagen in den vergan-

genen Jahren deutlichen Schwankungen. Näherte sich zuletzt der Strompreis an der EEX dem Wert von 

rund 55 EUR / MWh (der Jahresfuture für das Jahr 2022, also der heute gültige Verkaufspreis für Lie-

ferungen im Jahr 2022, an der EEX in Österreich betrug am 09.04.2021 58,65 EUR / MWh). Es gab 

historisch aber auch Phasen mit deutlich niedrigeren Strompreisen von nur etwa 20 EUR / MWh.  

Auch die Ausgleichsenergiekosten, also Kosten für die Abweichung der tatsächlichen Stromlieferung 

von einer gemeldeten Erzeugungsprognose, unterliegen erheblichen Schwankungen. So schwankten 

 
1 Die Solaranlage Manz verfügt teilweise über eine feste Einspeisevergütung, teilweise erfolgt eine Einspeisung in den Produktionsbetrieb 

von Manz, voraussichtliche Fertigstellung 2021 

2 Die Rechtslage bezüglich des Zeitpunkts des Endes des Einspeisetarifs für den Windpark Protivanov ist zum Zeitpunkt der Billigung dieses 

Prospekts nicht abschließend geklärt. Zum Billigungszeitpunkt geht das Management davon aus, dass der geltende Einspeisetarif noch für 

das Geschäftsjahr 2021 gültig ist 

3 Projekt in Planung. Die Leistung des Windparks wird rund 27 MW betragen, wenn das Änderungsverfahren gem §18b UVP-G genehmigt 

wird. Andernfalls wird die Leistung rund 25 MW betragen. 
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beispielsweise die aliquoten Aufwendungen für die Ausgleichsenergiekosten für Windkraft im Zeit-

raum 2009 –2020 zwischen 0 und 16 EUR je MWh (Quelle: OeMAG). 

Im Geschäftsbereich Handel schließt die oekostrom AG-Gruppe u.a. Fixpreisverträge mit Kraftwerks-

betreiber*innen über die Abnahme von Strom aus erneuerbaren Kraftwerken ab. In diesen Verträgen 

übernimmt die oekostrom AG-Gruppe das Risiko der Schwankungen der Ausgleichsenergiekosten und 

das Risiko, dass die / der Kraftwerksbetreiber*in weniger bzw. mehr Strom liefert als prognostiziert 

und dieser Strom zu Marktpreisen zu- oder verkauft werden muss.  

Die oekostrom AG-Gruppe ist im Geschäftsbereich Vertrieb und im Geschäftsbereich Handel von 

Vorlieferant*innen und Handelspartner*innen bzw. Großkund*innen abhängig. 

Die oekostrom AG-Gruppe kauft Energie von verschiedenen Vorlieferant*innen zu. Es besteht das Ri-

siko, dass ein*e Vorlieferant*in nicht mehr lieferfähig ist oder insolvent wird und die Energie nicht 

mehr bzw. nicht mehr zum vereinbarten Preis liefern kann. In einem solchen Fall muss die oekostrom 

AG-Gruppe die bereits eingekauften Energiemengen neuerlich zum aktuellen Marktpreis beschaffen. 

Sollten die am Großhandelsmarkt erzielbaren Marktpreise höher sein als die Marktpreise der ur-

sprünglich beschafften Energiemengen, so entsteht daraus ein Verlust in entsprechender Höhe.  

Gleichzeitig besteht das Risiko, dass Handelspartner*innen bzw. Großkund*innen nicht mehr abnah-

mefähig sind oder insolvent werden und die Energie nicht mehr bzw. nicht mehr zum vereinbarten 

Preis abnehmen können. In einem solchen Fall muss die oekostrom AG-Gruppe die bereits verkauften 

Energiemengen zum aktuellen Marktpreis an andere Kund*innen verkaufen. Sollten die am Großhan-

delsmarkt erzielbaren Marktpreise niedriger sein als die Marktpreise der ursprünglich verkauften Ener-

giemengen, so entsteht daraus ein Verlust in entsprechender Höhe. 

Die Emittentin ist vom Vorhandensein ausreichender Netzkapazitäten und vom Zugang zu solchen 

Kapazitäten abhängig. 

Um den von ihr produzierten Strom in das Stromnetz einspeisen zu können, ist die Emittentin vom 

Vorhandensein ausreichender Netzkapazitäten und vom Zugang zu solchen Kapazitäten abhängig. Ins-

besondere für den Ausbau der Photovoltaik auf Dach- oder Freiflächen werden in Zukunft erhebliche 

zusätzliche Netzkapazitäten benötigt. So traten beispielsweise in Teilen Niederösterreichs zuletzt er-

hebliche Engpässe bei Netzkapazitäten auf. Das Fehlen von Netzkapazitäten könnte beispielsweise zur 

Drosselung der durch die Kraftwerke der oekostrom AG-Gruppe eingespeisten Leistung führen. Zudem 

kann der Ausbau der geplanten oekostrom AG-Kraftwerke im Bereich Windkraft und Solarenergie er-

heblich gebremst werden. Dies kann zu erheblich verminderten Erträgen für die oekostrom AG-Gruppe 

führen. 

 

  

https://www.oem-ag.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/statistik/aliquoteaufw/Entwicklung_Aliquote_Aufwendungen_2009-2018.JPG
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Rechtliche und regulatorische Risiken 

Die in 2018 durchgeführte Trennung des österreichischen vom deutschen Strommarkt könnte rück-

gängig gemacht werden und zu unerwarteten Preisveränderungen führen. 

Da Österreich ein Mitgliedstaat der EU ist, ist die oekostrom AG-Gruppe einer Vielzahl von Rechts- und 

Verwaltungsakten der EU, des österreichischen Gesetz- und Verordnungsgebers und des für den 

Strommarkt in Österreich zuständigen Regulators E-Control unterworfen. So wurde mit 1. Oktober 

2018 die Trennung des vormals gemeinsamen deutsch-österreichischen Strommarktes vollzogen, was 

maßgeblichen Einfluss auf die Marktpreise in Österreich und die Beschaffungssituation hatte. Es ist 

möglich, dass diese Trennung in den kommenden Jahren wieder rückgängig gemacht wird und somit 

wieder ein gemeinsamer deutsch-österreichischer Strommarkt entsteht. Derzeit sind die Strompreise 

in Österreich um rund 2 EUR / MWh höher als im deutschen Strommarkt. So lag beispielsweise am 

09.04.2021 der Jahresfuture, also der heute gültige Verkaufspreis für Lieferungen im Jahr 2022, an der 

EEX für das Jahr 2022 in Österreich bei 58,65 EUR / MWh, in Deutschland lag dieser mit 56,85 EUR / 

MWh entsprechend darunter. Mit einer Wiederzusammenführung der Strommärkte würden sich die 

Marktpreise zwischen Österreich und Deutschland wieder angleichen, somit würden die Strompreise 

in Österreich voraussichtlich sinken. Dies würde zu niedrigeren Stromerträgen bei jenen Kraftwerken 

der oekostrom AG-Gruppe führen, die über keinen Einspeisetarif verfügen. 

Geförderte Kraftwerksprojekte sind von Einspeisetarifen wirtschaftlich abhängig. 

Für viele Kraftwerksprojekte in der oekostrom AG-Gruppe bestehen garantierte Einspeisetarife (detail-

lierte Aufstellung siehe Tabelle oben). Diese sind derzeit keinen Strompreisänderungsrisiken ausge-

setzt. Dies gilt zu einem großen Teil auch für das geplante Projekt Parndorf Repowering, das bereits 

eine Zusage für einen Einspeisetarif über 23,1 MW (von geplanten 25 – 27 MW Gesamtleistung) für 13 

Jahre hat und diesen je nach dem genauen Inbetriebnahmedatum (derzeit geplant 2023) voraussicht-

lich bis 2036 erhalten wird. 

Alle Projekte mit Einspeisetarifen unterliegen gewissen politischen Risiken, dass die Tarife nachträglich 

Änderungen unterworfen werden könnten. Auch eine nachträgliche Besteuerung der Einspeisetarife, 

wie dies beispielsweise in der Vergangenheit im Bereich der Solarenergie in Tschechien der Fall war, 

oder eine Erhöhung von Netzgebühren für erneuerbare Energieanlagen, wie dies z.B. in der Slowakei 

der Fall ist, ist möglich und kann Auswirkungen auf die Ertragslage der betroffenen Projekte haben. 

Zuletzt hat etwa der burgenländische Landtag eine neue Abgabe auf erneuerbare Erzeugungsanlagen 

im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung des Landschaftsbilds beschlossen. 

Die Einspeisetarife der Projekte sind zudem in der Regel nicht wertgesichert, d.h. sie werden bei stei-

gender Inflation nicht erhöht. Dagegen sind in den (Voll-)Wartungsverträgen der Projekte Inflations-

anpassungsklauseln vorgesehen. Sollte es daher zu einer Phase hoher Inflation kommen, so könnte 

sich die Ertragskraft und der Wert der Kraftwerksprojekte deutlich reduzieren. 

Die Verfügbarkeit von Förderungen und Flächen könnte begrenzt sein, sodass der Ausbau von Be-

triebsanlagen für erneuerbare Energie beschränkt oder unmöglich werden könnte. 

Mit der #mission2030 und dem Regierungsprogramm 2020 – 2024 hat der österreichische Gesetzgeber 

einen ambitionierten Ausbauplan für erneuerbare Energien vorgelegt. So soll bis 2030 die 
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Erzeugungsmenge aus Photovoltaik um 11 TWh pro Jahr, die Windkraft um 10 TWh gesteigert werden. 

Ein wesentlicher Faktor dieses Ausbaus ist das geplante Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), das noch 

im Laufe des Jahres 2021 in Kraft treten und Planungssicherheit für den Kraftwerksausbau in den 

nächsten Jahren bieten soll, bisher aber vom Parlament nicht verabschiedet worden ist. Ein weiterer 

wesentlicher Faktor für den Ausbau ist die Entwicklung im Bereich der Raumordnung (Kompetenzbe-

reich der Länder) und somit die Verfügbarkeit von Flächenwidmungen für den Ausbau der Erzeugungs-

kapazitäten. 

Sollte das EAG nicht oder nur deutlich verspätet in Kraft treten, so könnten derzeit geplante Projekte, 

für die noch kein Einspeisetarif gesichert werden konnte, möglicherweise nicht wirtschaftlich realisier-

bar sein oder nur verspätet umsetzbar sein. Dies könnte einen wesentlichen Einfluss auf die Werthal-

tigkeit der Projektentwicklungspipeline der oekostrom AG-Gruppe haben.  

Ein Eintritt dieser Risiken kann daher zukünftig zu niedrigeren Beteiligungserträgen und Betriebsfüh-

rungsentgelten und somit zu erheblich verminderten Erträgen für die Emittentin führen. 

Unvorhersehbare Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bezüglich des 

Verlustvortrags der Emittentin, können negative Auswirkungen auf die Ertragslage der Emittentin 

haben.  

Die oekostrom AG-Gruppe hatte zum 31.12.2020 einen steuerlichen Verlustvortrag von 

EUR 7.334.642,42. Veränderungen der Steuergesetze können dazu führen, dass die Nutzung des steu-

erlichen Verlustvortrags eingeschränkt wird. Dies könnte negative Auswirkungen auf die Höhe der Di-

videndenzahlungen der oekostrom AG haben. 
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Risiken in Bezug auf die Aktien und das Angebot 

Der Wert der Aktien unterliegt Schwankungen und ist nicht durch Preisbildung im laufenden Handel 

oder in laufender Kursstellung indiziert oder erkennbar. 

Der Wert der angebotenen Aktien unterliegt Schwankungen. Faktoren, die zu erheblichen Schwankun-

gen des Aktienwerts der Emittentin führen können und die sich teilweise der Kontrolle der Emittentin 

entziehen, umfassen Schwankungen in den tatsächlichen oder erwarteten operativen Ergebnissen, Än-

derungen der erwarteten Gewinne, eine Abweichung von Gewinnerwartungen oder Analysen, Scha-

denersatzforderungen im Zusammenhang mit der ehemaligen operativen Tätigkeit der Emittentin und 

Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und / oder regulatorischen Rahmenbedingungen, Ände-

rungen in der Rechnungslegung, Veränderungen im Management der Emittentin und andere Faktoren. 

Dadurch kann es für die / den Aktionär*in zu erheblichen Wertminderungen der von ihr / ihm gehal-

tenen Aktien kommen. Da die Aktien der Emittentin überdies derzeit an keiner Börse, keinem geregel-

ten Markt, keinem multilateralen Handelssystem und keinem organisierten Handelssystem gehandelt 

werden, auch sonst nicht von der Emittentin oder einem dazu berechtigten Kreditinstitut laufend ge-

handelt werden und keine Kursstellung in Bezug auf die Aktien der Emittentin stattfindet, werden 

Wertschwankungen möglicherweise nicht aktuell indiziert oder für die / den Aktionär*in sichtbar. Da-

her können Wertminderungen der Aktie erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung für die / den Akti-

onär*in erkennbar sein. 

Die Aktien der Emittentin sind derzeit in keinen öffentlichen oder systematischen Handel und in 

keine Kursstellung einbezogen und können illiquid sein. 

Die Aktien der Emittentin sind derzeit nicht in den Handel an einer Börse, einem geregelten Markt oder 

einem multilateralen oder organisierten Handelssystem einbezogen und werden auch sonst nicht von 

der Emittentin oder einem dazu berechtigten Kreditinstitut laufend gehandelt. Es werden auch von 

niemandem Kurse für einen solchen Handel gestellt. Es kann daher für die Aktionär*innen schwierig 

oder unmöglich sein, eine*n Käufer*in für von ihnen gehaltene Aktien zu finden und / oder einen Preis 

mit einer / m solchen Käufer*in zu vereinbaren. Die Aktien der Emittentin können sich als vorüberge-

hend oder dauerhaft illiquid erweisen. Die / der Aktionär*in könnte dadurch gezwungen sein, die Ak-

tien bis zur Insolvenz oder Abwicklung der Emittentin zu halten und drohenden Wertverlust nicht 

durch Verkauf abwenden oder mindern zu können. Im Übrigen unterliegen die im Zuge des Angebots 

ausgegebenen Aktien einer Handelssperre bis 30.11.2021, d.h. sie dürfen erst ab dem darauffolgenden 

Tag gehandelt werden. Es kann daher sein, dass Aktionär*innen einen drohenden Wertverlust wäh-

rend dieses Zeitraums nicht durch Verkauf abwenden oder mindern können und selbst bei Verfügbar-

keit einer/s Käufer*in keine Liquidität aus dem Verkauf der Aktien erlangen können. 

Die Aktien der Emittentin sind in kein institutionalisiertes oder systematisches Abwicklungssystem 

einbezogen. 

Ein Kauf und Verkauf von Aktien findet ohne die Einbindung von institutionalisierten Abwicklungssys-

temen wie etwa Zentralverwahrer oder dazu berechtigten Kreditinstituten statt. Das kann z.B. zur vo-

rübergehenden Vorleistung, zu zeitlichen Verzögerungen, zur Insolvenz leistungspflichtiger Personen, 

zu Rückforderungsansprüchen, zu Ansprüchen Dritter, zur kostenpflichtigen Einschaltung von Treu-

händer*in (samt Treuhänderrisiko), ähnlichen Abwicklungsrisiken oder mit diesen Vorgängen zusam-

menhängenden Vertragsrisiken führen. 
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Zukünftige Angebote von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrechten oder Aktien der Emittentin 

können sich negativ auf den Wert der Aktie auswirken. 

Die Emittentin könnte in Zukunft ihre Kapitalausstattung durch die Begebung von mit Wandlungsrech-

ten ausgestatteten Schuldverschreibungen (Wandel- oder Optionsanleihen) oder zusätzlichen Aktien 

erhöhen. Jede Ausgabe von Wertpapieren mit Wandlungsrechten oder zusätzliche Aktienemissionen 

könnten den wirtschaftlichen Wert der Aktien und die Stimmrechte der Aktionär*innen verwässern. 

Der Anteil der Aktionär*innen, die nicht am Angebot teilnehmen, wird verwässert. 

Bezugsrechte, die nicht bis zum Ende der Bezugsfrist ausgeübt werden, verfallen wertlos. Aktionär*in-

nen, die ihre Bezugsrechte nicht oder nur teilweise ausüben, nehmen eine Abnahme ihres prozentu-

ellen Anteils am Aktienkapital der Emittentin und ihrer Stimmrechte in der Hauptversammlung der 

Emittentin in Kauf.  
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4. VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG DER OEKOSTROM AG FÜR ENERGIEERZEUGUNG UND 

-HANDEL 

Die oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel mit Sitz in Wien und der Geschäftsan-

schrift Laxenburger Straße 2, 1100 Wien, übernimmt als Emittentin die Verantwortung für den 

Inhalt dieses Prospekts. Sie erklärt, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um 

sicherzustellen, dass die in diesem Prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig 

sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, welche die Aussage des Prospekts wahr-

scheinlich verändern können. 

 

Wien, am 22.04.2021 

oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel 

als Emittentin 

 

 

                 Dr. Ulrich Streibl 

                Vorstand 
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Anlage 1 - Satzung von oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel in der Fassung vom 

28.10.2020 

 



 - 54 - 

 



 - 55 - 

 

 



 - 56 - 

 



 - 57 - 

 

 



 - 58 - 

 



 - 59 - 

 

 



 - 60 - 

 

 



 - 61 - 

Anlage 2 - Firmenbuchauszug der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel vom  

19.04.2021 
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Anlage 3 - Zeichnungsschein für das Bezugsangebot (Muster) 
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Anlage 4 - Zeichnungsschein für das Folgeangebot (Muster) 
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Anlage 5 - Jahresabschluss der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel zum 31.12.2020 
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Anlage 6 - Konsolidierter Jahresabschluss der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel 

zum 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























































































- 150 - 

Anlage 7 – Organigramm der oekostrom AG Gruppe 
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